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| In dem Willen, nicht nur eine notwendige Bildungs- wollte der Gründungsausschuß die Arbeit der Uni- he 

einrichtung zu schaffen, sondern eine Universität versität auf folgende Grundlagen stellen: 

zu gründen, 5 i 

- die ihre Aufgaben in gesellschaftlicher Verant- 
. - wortung erfüllt und sich dabei an gesellschaft-. gleich von Bildungschancen, 

.“ lichen Bedürfnissen orientiert, 

- die ihre Entscheidungen demokratisch in gleich- 
berechtigter Mitwirkung aller Mitglieder trifft, Besetzung aller Entscheidungsgrenien, 

- die zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung 
für alle beiträgt, \ dungsvorgänge, 

fassung und Einheitsverwaltung, 

\forschendes Lernen in Arbeitsbereichen, 

sellschaftlicher Praxis, 

beit und ihrer Ergebnisse,   
  

Öffentlichkeit und Durchsichtigkeit der Entsc bei- 

Mitbestimmung am Arbeitsplatz durch paritätische 

Stärkung der Selbstverwaltung durch Präsidialver- 

Verbindung von Forschung, Lehre und Studium durch 

Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und ge- 

öffentliche Darlegung der wissenschaftlichen Ar- 

    

Integrierte Gesanthochschule als Ansatz zum Als« | 
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"An einer en Wevirkischung dieser- Ziele wurde der - 

" Gründungsausschuß durch gesetzliche Regelungen und dazu er-. ar 

‘ gangene Urteile gehindert. Vor allem das Urteil des Bundes- 

verfassungsgerichtes schränkte die Möglichkeiten ‚einer am 

& „Grunägesetz ausgerichteten Universitätsreform empfindlich 

- ein, ohne die DERUkUngen aus ; dem Grundgesetz PEIETRER 
. 

Der Gründungsausschuß hat Feioa Möglichkeit, ne Beschrän- 

‚kungen zu Beispetgen. * 

“ 

ie ee 

„Die vorliegende Grundordnung nutzt den verbliebenen Spiel- 

raum. Der Gründungsausschuß fordert die Carl - von - Ossietzky - 

Universität auf, sich ständig um die Verwirklichung ser ur“ 

u Gründungsziele zu bemühen. in az - 
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Grundoerdnung 

für die Universität Oldenburg 

Erster Abschnitt: Allgeneine Bestimmungen 
  

: ! > 2” 5 1 Nanc 
  

Die Universität Olderburg trägt den Namen Carl-vor -Ossietzky- 

Universität. 

  

“n
m n Gegellschaftli 

= Die Universität erfüllt ihre Aufgaben in Verantwortung geg®a- 

: den kritischen Auftrag und 

  

über der Gesellschaft. Sien 

die politiscne Verantwortung der Wissenschaft in der Gescil- 

schaft wahr uni fördert die Verbindung. von Wissenschaft und 

geseilschaftlicher Praxis im Dienste des Friedens und gesell- 

! i schaftlichen Fortschritts. Dadurch trägt sie zur demokra 

  

Ertwicklung einer sozialen Gasellschaftsordnung bei. In 

Bereich und im Rahnen ihrer Möglichkeiten strebt dfe Universi*E 

a die Verwirklichung des Rechts auf Bildung für alle an. 

; 5 3 Aufpaben 

' s 7 ch (1) die Universität dient der Pflege und Entwicklung der 

Wie schaften wul Künste. barch Forschw.g, Lohre und 

v 5 Studiun bereitet sie zugleich auf gesellschaftliche, ins- \ 

- ar 3 r % besori«re berufliche Tätigkeiten vor. 3 

  

- ; j (2) Zu den Aufgaben der Universität gehören insbesondere: 

en 
4. wissenschaftliche Forschung, 

SE x he Zi 2. die wissenschaftliche Biliung und Ausbildunz, 

s ‚ Kern Ei ee ; 3. die Heranbildung und Förderung ‚des wissenschaftlichen 

r ne Ss k S ERDE i lachwuchses, 

; i Tr 2 4, die Fort- und Weiterbildung sowie die Mitwirkung an 

ME S , en rn, (GER allgemeinen Erwachsenenbildung, 

  

5. die Vorbereitung geeigneter Bewerber oane formale 4 

E ehe 
Studienberechtigung auf cin wisscaschaftliches Studium, 

r vun! B . % Lo, " 6. jie Fürleming der politischen Bildurg der Nitglicder 

& & ; 2 : z ; ; der Universität auf wissenschaftlicher Grinilage, 

  

& Ne 7. Aiesort- und Weiterbildung ihrer Bediensteten. 
° 
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(3) Die Universität ist zur öffentlichen Darlegung wissen- 
schaftlicher Fragen, Methoden und Ergebnisse, zur Verbrei- 
tung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zur Mitwirkung 
bei deren Umsetzung in die Praxis verpflichtet, 

(4) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben berücksichtigt die Uni- 
‚versität die besonderen Probleme und Bedürfnisse des 
Nordwestraumes und fördert dadurch die regionale Entwick- 
lung, : 

(5) Der Universität obliegt die soziale Förderung ihrer 

Mitglieder. 

‚ (6) Die Universität legt jährlich und öffentlich Rechenschaft 
5 über die Erfüllung ihrer Aufgaben ab. 

$ 4 Entwicklung zur integrierten Gesamthochschule 

© (1) Die Universität ist gegründet mit dem Ziel, sich durch 
”"  » Integration von Fachhochschulen der Region sowie durch 

Verbindung und Neuordnung der Aufgaben der Hochschulen 

zur integrierten Gesamthochschule zu entwickeln. 

x '-(2) Als integrierte Gesamthochschule soll die Universität ein 

Sie ist geprägt durch eine einheitliche Studentenschaft, einen 
einheitlichen Lehrkörper und eine einheitliche Verwaltung.     

(3) Die Universität trifft alle in ihrer Zuständigkeit liegen- 
den Maßnahmen zur Vorbereitung der Integration so recht- SR galkie, DAR ale Fachhochschulen in die Universität inte- 

Se griert werden können, sobald die rechtlichen Voraussetzun- 
Gas », gen dafür vorliegen. In ihrer Planung berücksichtigt die 

Br . Universität das Studienangebot der anderen Hochschulen 
mit dem Ziel, nach der Integration unverzüglich integrierte 
Studiengänge anbieten zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt 

bietet die Universität Aufbaustudiengänge im Anschluß an 
= Studiengänge der anderen Hochschulen an. 

(4) Die Universität entsendet zur Vorbereitung der Integration 
4 Hochschullehrer, 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, 2 Stu- 
denten und 1 sonstigen Mitarbeiter in de: om Kultusminister   
integriertes Studien-, Lehr- und Forschungssystem gewährleisten. 

zu serufenden Integrationsausschuß. Sie werden von den 
Vertretern ihrer Gruppe im Senat aus den Mitglindern der + 
Universität gewählt und sind gehalten, die Ent„.icklung 
der Universität zur integrierten Gesamthochschule wirksan 
zu fördern. 

(5) Der Integratiensausschuß boschlioßt Enpfehlungen insbe- 
sondere über: 

1. die Ertwicklung und Einführung eineg integr’erten Systens aufeinsnder bezogener Studiengänge, 
2. die Entwicklung und Einführung gemsinsaner Studienab- schnitte in verwandten Studienfächera oder Studiengängen, 
3. die Zusammenarbeit in Fragen der Hochschuldidaktik, 
4. die Koordinierung und Förderung der Forschung durch Bildung von Schwerpunkten, 
5. die Bildung und die gemeinsame Nutzung von £inrichtun- gen für Forschung, Lehre, Studium und Verwaltung, 
6. die Flanung und Durch führung gemeinsamer Lehrveranstal- tungen und den wechselseitigen Einsatz von Lehrkräften, EZ 

7% die Anmeldung zu Rahnenplänen nach den Hockschulbau- förderungsgesetz, 

8. die Raunbedarfspläne, 
9. die Anmeldung des Voranschlags der Hochschulen zum Ent- wurf des Landeshaushaltsplans. 

(6) Die Universität unterstützt die Arbeit des Iutegrations- 
ausschusses durch unfassende und frühzeitige Information 
und Beratung. Sie beschließt jeweils innerhalb von 2 Monate 
nach Zugang über die Enpfehlungen des Integrationsausschus- ses. Weicht der Beschluß von der Enpfehlung ab oder wird 
die Enpfehlung abgelehnt, so ist der Beschluß zu begründen, 

85 Rechtsstellung 

(1) Die Universität ist eine wissenschaftliche Hochschule des 
Landes Niedersachsen. Sio ist Körperschaft dee öffentlichen 
Rechts nit dem Recht der Selbstverwaltung in allen unmitte:- 
bar mit’ Forschung, Lehre, Studiun, Fortbildurg und Weite 
bildung: zusammenhängenden Angelegenheiten. 

(2) Ihre Salbstvarwaltungsangelegenheiten und die ihr übrtra- 
genen staatlichen Angelegenheiten nimmt die Vniversität in ’ 4 

.. Resenen; einer einheitlichen Verwaltung wahr. Diese gewähm- a EEE ° 
4 

4 3. ce 

4 ‘ a j Dehnung  
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leistet, daß die Wirtschafts- und Personalverwaltung 
den Aufgaben der Universität dient und sich an deren 
Bedürfnissen ausrichtet. 

(3) Die Universität regelt ihre Selbstverwaltungsangelegen- 
heiten durch Satzungen. 

(4)Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten arbeitet die Universität 
bei Maßnahmen zur räumlichen und baulichen Entwicklung 
mit dem Land zusammen. 

(5) Die Universität führt ein eigenes Siegel. 

(6) Jede besondere Kennzeichnung bestimmter Amtsträger der 
Universität neben der Amtsbezeichnung ist unzulässig. 

Zusammenwirken mit anderen Hochschulen und Einrichtungen 

(4) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Universität 
mit anderen Hochschulen und mit staatlichen oder staatlich 
geförderten sowie gewerkschaftlichen Forschungs- und Bil- 
dungseinrichtungen zusammen. Sie kann die Zusammenarbeit 
durch Vereinbarungen regeln. 

(2) Die Universität strebt die Zusammenarbeit aller Hochschulen 
in einer Selbstverwaltungskörperschaft auf Landes- und auf 
Bundesebene an, deren Entscheidungsgrenien Mitglieder aller 
Gruppen angehören, dio in den Hochschulen gewählt werden. 

(3) Die Universität fördert die internationale Zusammenarbeit 

» nat 

im Hochschulbereich und den Austausch zwischen Hochschulen der Bundesrepublik und ausländischen Hochschulen. 
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Zweiter Abschnitt: Forschung, Lehre una Studiun 

59 

-  %(9). Kunst und Wissenschaft,. Forschung, Lehre u... Studium 

A. Teil: Allgemeine Grunsehie 

Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium 
a 

ER 

’ 
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(2) 

(3) 

(4) 

  

rn 

sind frei. Die Mitglieder der Universität nutzen und 
wahren diese Freiheit im Bewußtsein ihrer Verantwortung 
vor der Gesellschaft. 

Die Universität gewährleistet die Freiheit und Vielfalt 
wissenschaftlicher Meinungen, Fragestellungen, Methoden 
und Aussagen. Sie gewährleistet die Freiheit de:: wissen- schaftlichen Kommunikation ‘und Information. 

Die Universität gewährleistet den freien und gleichen 
Zugang zu ihren Funktionen nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung. Die Mitgliedschaft una Hitarbeit in einer von Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungs- widrig erklärten Partei darf.nicht zum Nachteil eines Bewerbera oder eines Mitgliedes der Universität geltend genacht werden. 

Die Freiheit der Forschung unfaßt insbesondere die Frage- stellung und die Methode sowie die Bewertung des Forschungs- ergebnisses und seine Verbreiting. Beschlüsse der Zustän- Sigen Hochschulorgane in Fragen der Forschung sind insoweit . zulässig, als sie sich auf @ie Organisaticn des Forschungs- 

(5) 

(6) 

betriebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungs- 
vorhaben und die Bildung von Forschungsschwerpunkten dbe- 
ziehen. 

Die Freiheit der Lehre unfaßt insbesondere den Inhalt der, Lehre, ihren wissenschaftlichen Ansatz, das Recht auf 
Äußerung der Lehrneinung sowie das Recht, unbeschadet der Lehrverpflichtung Lehrveranstaltungen anzubieten, die 
nicht in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschen sind. 
Boschlüsse der zuständigen Hochschulorgane in Fingen der 
Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Orga- 
nisation des Lehrbetriebos und auf die Aufstellung und 
Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen. 

Dio Freiheit des Studiuns unfaßt insbesondere die freie | 
Erarbeitung, Äußerung, Bewertung und Kritik wissenschaft- 
licher Meinungen sowie das Recht, nach freier Wahl an den 
Lehrveranstaltungen aller Fachbereiche teilzunehnan. Be= 
sch@®se der zuständigen Hochschulorgane in Fragen des 
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Studiums sind insoweit zulässig, als sie sich auf die (1) Die Universität entwickeit ein integriertes Angroot auf-. . 

Organisation des Studienbetriebes und auf die Gewährlei- 

stung eines ordnungsgenäßen Studiuns beziehen, Die Teil- 

nahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann nur danü vom 

Besuch anderer Veranstaltungen oder vom Nachweis bestimn- 

ter Kenntnisse und Fähigkeiten abhängig gemacht oder zah- 

 lenmäßig beschränkt werden, wenn dies wegen des Gegenstandes 

oder der Art der Lehrveranstaltung oder zur Aufrechterhal- 

tung eines georäneten Studienbetriebes erforderlich ur 

Handelt es sich un Lehrveranstaltungen, deren Besuch für 

den erfolgreichen Abschluß eines Studienganges zwingend 

vorgeschrieben ist, 50 sind gleichwertige Lehrveranstal- 

tungen in ausreichenden Unfang anzubieten. 

(2) 

(3) 

Die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Studiuns 

sind so auszuüben, daß die entsprechenden oder konkurrieren- 

den Freiheitsrechte anlerer gleichermaßen ausgeübt werden können. 

(9 

(1) 

8 8 Verbindung von Forschung, Lehre und Studium 

Die Universität gewährleistet die Verbindung von Forschung, 

Lehre und Studium. Sie fördert die Möglichkeit interdis- 

ziplinären Forschens, Lehrens und Lernens. ? . 

2. Teil: Lehre und Studiun 
ge_Zetii 

8 9 Lehre und Studium 

Lehre und Studium dienen der Erforschung und Vermittlung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Problene, wissenschaft- 

lich-kritischen Denkens und wissenschaftlicher Methodik. Sie 

sollen den Studenten unter Einbeziehung praktischer Tätigkeit 

auf die wissenschaftliche- Arbeit in einen beruflichen Tätig- 

keitsfeld vorbereiten und zur kritischen Auseinandersetzung 

mit der gesellschaftlichen und beruflichen Praxis befähigen. 

(2) 

(9) 
m 9 fr 

  

Studiensänge zuläßt, sind gemeinsame Studienabs.;anitte zu 

$ 11 Studienreforn 

einander bezogener Studiengänge, die nach verschiedenen 

Stuiienzeiten unterschiedliche berufsqualifizierende Ab- 

schlüsse ermöglichen, ohne den Studenten frühzeitig auf 

einen bestimmten Abschluß festzulegen. 

Die Universität stellt die Durchlässigkeit zwischen allen 

geeigneten Studiengängen sicher, Soweit es der inhalt der 

schaffen. Bein Übergang in andere Studiengänge sind alle 

für den neuen Studiengang förderlichen Studien- und Prü- 

fungsleistungen anzurechren. 

Die Universität gewährleistet in allen Studiengängen eine 

dem jeweiligen Tätigkeitsfeld angemessene Verbindung von 

Theorie und Praxis.   
Die Universität überprüft die Stwiienziele und Studiengänge 

ständig im Hinblick auf die wissenschaftliche und gssell- 

schaftiiche Entwicklung. Durch Reform der Studieninhalte 

und -nethoden gewährleistet sie, daß 

- die Studieninhalte den Studenten breite berufliche 
twicklungsmöglichkeiten eröffnen, 

- Lehre und Studium methodischen und didaktischen 
Erkenntnissen entsprechen, 

- die Studiengänge für neus wissenschaftliche und gesell- 
schaftliche Entwicklungen und Problene offen bleiben und 
aktive Beteiligung am Wissenschaftsprozeß ermöglichen, 

- die Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit ‘einander ent=\ ” 
sprechender Studienabschlüsse und die Möglichkeit des 
Hochschulwechsels erhalten bleiben. 

Zur Erprobung von Reformmodellen können besonders Studien- 

und Prüfungsordnungen erlassen werden,-die naben die beste- 

henden Ordnungen treten. Dabei sinä die Zuständigkeiten 

Staatlicher Stellen zu beachten. Die Erprobung von Reflorm- 

modellen soll durch wissenschaftliche Untersuchungen dbeglei- 

tet und nach einer angemessenen Frist begutachtet werden, 

  
8.12 Studienberatung 

Die Universität und die Fachbereiche unterrichten und bera- 

ten Studenten und Studienbewerber über die Studiennög- 

lichkeiten und über Inhalte, Aufbau und Anforderungen 

er Studiums; sie unterstützen die Studenten in ihren 

ar Ir    
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$ 14 Studienplanung nnd Lehrangebot 

  

Studium durch sine ae eltande fachliche Beratung 

ererereg Söfgen’ für eine Betreuung bei persönlichen Schwierig- 
keiten im Studienverlauf. 

. (1) Auf der Grundlage einer nach Gegenstand, Zeit und Ort... 
abgestimmten jährlichen Studienplanung stellen die Fach- ; 
bereiche das in den Studienordnungen vorgesehene Lehr- (2) Für die fachliche Beratung‘ richten die Fachbereiche Bera- angebot sicher. Sie fördern dabei die Möglichkeit des tungsstellen ein. i . Selbststudiuns und der Mitarbeit von Studenten an wissen- 

6) Für die allgemeine Studienberatung und die Betreuung bei 3 schaftlichen Vorhaben. persönlichen Schwierigkeiten im Studienverlauf bildet die (2) Der Fachbereich überträgt seinen in der Lehre tätigen : Universität eine zentrale Finrichtung. 
Mitzliedern in Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gel- 

. tenden Regelungen bestimute Aufgaben, wenn das in den 
z RER itet mit den für die Berufsberatu: (4) Die Universität arbe 

ng Studienordnungen und Studienplänen vorgesehene Lehrange- 
a8 2 816:.% die Zusammenarbeit zuständigen Stellen zusannen e kann üle Zus HORDE bot nicht durch einvernehnliche Regelung ' sichergestellt inbarungen regeln. durch Vereinbarunge g 

werden kann; dabei ist der nach Art und Unfang der Lehr- $ 13 Studienordnungen S i { veranstaltungen erforderliche unterschiedliche Kufiag 

(1) Studienordnungen beschreiben Inhalte und Aufbau von ‚ und die Beanspruchung durch sonstige dienstliche Aufgaben 

Studiongängen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten. angen®essen zu berücksichtigen, 8 E 

u hiedliche Schwerpunkte 
B nr 2202 ven ee s = = . .(3) Für die Arbeitsbereiche können den gemeinsamen Komaissio- nach Wahl des Studenten yor und sollen die Möglichkeit 

bieten, Studienleistungen in unterschiedlichen Fornen 

zu erbringen. Sie kennzeichnen besonders die Inhalte und 

die Art von Lehrveranstaltungen und Studienleistungen, - 

nen entsprechende Rechte und Pflichten übertragen werden, 

8 45 Studiun in Medienverbund   die für den erfolgreichen Abschluß des Studiums erforder- (1) Für geeignete Teile ihrer Studiengänge entwickelt die ERS ee Binde i Universität Fernkurse. 
or = 

| ':. (2) Stuäienoränungen sind verbindliche Richtlinie für die (2) Die Teilnehner an Fernkursen werden von der Universität | Gestaltung des Lohrangebotes durch die Studienplanung " beraten und betreut. der Fachbereiche. Für dis Studenten bilden die Studien- . 
r orädnungen eine Enpfehlung, die einen sinnvollen Aufbau Be (3) Die Universität beteiligt sich an der Entwicklung und | De des Studiums ormöglichen soll. Erprobung von Studien im Medienvorbund. Sie erkennt im | \ 

u Rahmen der Prüfungsordnung dio erfolgteiche Teilnahme an | (3) Zahl und Dauer der Lehrveranstaltungen sind so zu bemoa- Studieneinheiten im Medienverbund als Studionleistungen Re . son, daß dem Studenten ausreichend Zeit und Gelegenheit 0 an, soweit die Einheit der entsprechenden Einheit des 

  

    

   

| : zur selbständigen Vorbereitung ind Vertiefunz des Stoffes, Präsenzstwliums inhaltlich gleichwertig ist, Er zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen und zu 
eneren olgonstündiger-wissenschaftlicher Arbeit verbleibt. Fern- 4 (4) Die Universität trifft die zur Einboziehung von Studien studieneinheiten sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. : eirheiten im Medienverbund in das Lehrangebot erforderli- 

cher Maßnahmen und berücksichtigt sie bei der Studienpla- (#) Studienorinungen sind mit anderen das Studium regelnden ig nung und der Gestaltung des Lehrangebotes. 8 13 gilt ent- & a . ‚Ordnungen und Vorschriften abzustimmen... ns epgechend; das Recht zur Darstellung abweichender Lehr= 

    

| ae EB | in ste und nl ur und zur Kritik der oinbezogenen



      

& 16 Fort- und weite Agendes Studium 

(1) Die Universität entwickelt und verwirklicht Studienein- 
heiten für die wissenschaftiiche Fort- und Weiterbildung. 

(2) Das fort- und weiterbildendo Studium steht solchen Bewer- 

bern offen, die die für eine Teilnahme erforderliche Eig- 

nung in Studium, Beruf oder auf andere Weise erworben haben, 

(3) Die Studieneinheiten für das fort- und weiterblldenia Studium 
sollen mit dem übrigen Lehrangebot abgestinmt werden und 

berufspraktische Erfahrungen der Teilnehmer nutzbar machen, 
Die Studieneinheiten für das fert- und weiterbildende 

  

Studium sollen in sich geschlossene Abschnitte bilden und 

auch die aus der gesellschaftlichen und beruflichen Praxis 
entstandenen Bedürfnisse der Teilnehmer berücksichtigen. 

(4) Die Universität stellt Zeugnisse über die Teilnahme am   fort- und weiterbildenden Studium aus, in denen die beleg- 
ten Studieneinheiten nach Gegenstand, Inhalt und Dauer be- 
schrieben werden. 

& = IR sr : $ ı7 Prüfungen   
(1) Prüfungen dienen der Feststellung, ob der Student nach Be- Er 5 . ER : urteilung seiner individuellen Leistung das Ziel des Stu- ; 

HE, : P : ! diengangsos oder des Studienabschnittes erreicht hat. Bei A 1 “ Gruppenprüfungen muß diese Feststellung möglich sein. 
Ei ar a Kt 2 a Fa i (2) Prüfungsloistungen verschiedener Fachgebiote können in ; e ER einer Prüfung erbracht werden, an der Vertreter der ent-_ 

sprechenden Fachgebiete zu beteiligen sind, 

ae en a hei re Be (3) Prüfungen, mıt denen ein Studiengang abgeschlossen wird, 
I - UT 2 er er “ . : 

r 3 
re A Ma ge Ba TS i ; sollen durch die Anrechnung von studienbegleitenden Lei- 

' stungsnachweisen entlastot werden, Be? 

  
» 

a 
(4) An Prüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen a I 

| So Bee ö Ste - HIER a ei SE wird, und an Prüfungen, deren Bestehen Voraussetzung für : ER a CE 030. ug « : ni dio Fortsetzung des Studiums ist, sollen mindestens zwei En nz Sr PR . rec BE = > Ä a Prüfor beteiligt sein; mündliche Prüfungen sind von meh- ” 
# REINE EI, ’ : : 

reren Prüfern oder von einen Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Deisitzerzs abzunehmon. Prüfungsieistungen     ER an = . Es en ._ = : - =— — i1 - ae: = 
     



  

können nur von llochschulmitgliedern bewertet werden, die: 

Lehrveranstaltungen in einem.entsprechenden Studiengang 

oder Fachgebiet abhalten. 

(5) Die Studenten haben das Recht, ihre Prüfer zu wählen, Der 

Vorschlag wird berücksichtigt, soweit dem nicht eine unzu- 

mutbaro Belastung einzelner Lehrkräfte entgegensteht, Kann 

die Wahl nicht berücksichtigt werden, so macht der Student 

einen weiteren Vorschlag. 

(6) Vor jedem Prüfungsabschnitt ist der Student auf Antrag 

über die Bewertung bereits erbrachter Leistungen zu unter- 

richten. Nach Abschluß der Prüfung ist dem Studenten auf Antrag Ein- 

sicht in seine Prüfungsakten zu gewähren, Einsicht in die 

Prüfungsunterlagen anderer Studenten ist auf Antrag zu ge- 

währen, soweit ein berechtigtes Interesse daran nachgewio- 

sen wird. 

(7) Auf u sind Prüfungsentscheidungen schriftlich zu be- 

gründen. 

(8) Bei mündlichen Prüfungen können Studenten des gleichen 

Studierganges anwesend sein, wenn der zu prüfende Student 

nicht boi der Meldung zur Prüfung widerspricht. 

$ 18 Prüfungsordnungen Hi be nr 

(1) Die Fachbereiche regeln ihre Prüfungen durch eine Prüfungs« 

ordnung, die der Zustimmung des Senats und der Genehmigung 

des zuständigen Ministers hesarss 

(2) Bei der Gestaltung der Prüfungen durch Prüfungsordnungen 

sind die Empfehlungen von Gremien, die für die Studienreform - 
zuständig sind, zu berücksichtigen. 

(3) In der Prüfungsordnung ‚sind die Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Prüfung und deren Wiederholung, das Prüfungs- 

verfahren und die Prüfungsanforderungen abschließend zu 

regeln; insbesondere ist zu regeln, welche Nachweise bei 

der Meldung zur Prüfung zu erbringen sind, auf wolcho 
5 Gegenstände sich dio’ Prüfung erstreckt und welche Wahl- 

Möglichkeiten bestehen. ee BE aa 

M
i
s
e
e
n
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(4) Die Prüfungsordnungen regeln ferner: 

4. die Anrechnung studiendbegleitender Leistung.nachweise, 

2. die Anrechnung von Studienleistungen und Studienzeiten 
an anderen Hochschulen, 

3. die Anrechnung bereits erbrachter Prüfungsleistungen 
bei der Wiederholung einer Prüfung, 

4. die Art und Weise, in der die individuellen Beiträge 
zu Gruppenarbeiten dargelegt und nachgewies:>n werden, 

Yan : 5. den bei Bestehen der Prüfung zu verleihenden Grad. 

8 19 Verfahren zum Nachweis besorlerer wissenschaftlicher Befähigrun 

(1) In einen Verfahren, das durch eine Ordnung zu regeln ist, 

stellen die Fachbereiche die besondere Befähigung zu 

eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit fest. 

(2) Das Verfahren steht jeden offen, der ein orünungsgenäßes 

Studium in der betreffenden Fachrichtung nachweist und 

mindestens eine wissenschaftliche Arbeit zur Bewertung 

vorlegt. Die Bewertung der wissenschaftlichen Befähigung 

stützt sich auf die Gesamtheit der vorgelegten Arbeiten, 

; (3) Bei erfolgreichen Abschluß dieses Verfahrens verleiht der 

| ae den einheitlichen Grad eines Doktors mit An=: 

gabe der Fachrichtung.   
(4) Die in dem Verfahren vorgelegten wissenschaftlichen Arbei. 

ten sind zumindest in Auszügen oder im Rahmen eines zusam 

menfassenden Berichts zu veröffentlichen, 

S 20 Vortanken zur Poststollung der Befähigung zu 
wissenschaftlicher Lehre 

. {1) In Ausübung Ihres geuetzlichen Rechtes zur Habilitation ersetzt die 

; a Universität die herkömmliche Habilitation durch ein Verfahren 

zur Feststellung der Befühigung zu wissenschaftlicher Lehre. 
.. 

A (2) In den Verfahren, das durch eine Ordnung zu regeln ist, stellen 

die Fachbereiche die Befähigung zu wissenschaftlicher Lehre fest. 
3 4 

(3) Auf Grund dieses Verfahrens wird kein Grad oder Titel "verliehen. 

Die Teilnahme an diesem Verfahren darf nicht als Voraussetzung für 

H : he: Berufung zum liochschullehrer verlangt werden. ee   -13- En 
VE un
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(3) Jede: itglied der Universität ist unbeschadet einre Dienst. 

x 

verhältnizses berechtigt, Forschungsvorhaben durchzuführen, 

    3: Tallı Forschung 

Dabei stehen ihm dis Rechte nach Absatz 1 zu, Absatz 2 findet 

8 21 Aufgaben der Forschung RER : : 
Anwendung. 

(1) Die Forschung dient der Gewinnung wissenschaftlicher Er (4) Jedes zur Vorachung verpflichtete Mitglied der Universität 

kenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und : r : hat Anspruch auf angemessene Mittel für seine Forschung, 

Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Sie dient zu- 
Die Angemessenheit richtet sich vor allem nach der Art und 

h gleich der wissenschaftlichen Bearbeitung gesellschaft- . 2 : dem Umfang des Vorhabens, den fachlichen Besonderheiten und 

licher Probleme mit dem Ziol, Lösungsmöglichkeiten aut- 
den Möglichkeiten der Universität, i 

zuzeigen, 
. 

$ 23 Forschungsplanung 

(2) Die Hochschulmitglieder sollen in Wahrnehmung der gesell- 
: 

i 

(1} Die Universität koordiniert die Forschung ihrer Mitglieder 

£ 

durch ei F h ” @ i -hw 

wissenschaftlicher Erkenntnisse berücksichtigen, - 
= SIR nesplanung, ‚Sie bildet a er 

: g 

und fördert besonders solche Vorhaben, die zur Lösung regio- 

1 

| s schaftlichen Verantwortung der Wissenschaft die Folgen 

  naler Probleme des 

| 

N. ae £ 

| 9:22 Träger der Forschung ’ 
; 

Nordwestraumes beitragen können 

(2) Die Universität stimmt ihre Forschungspäianung mit der For. 

(1) Arbeiten mehrors Mitglieder der Universität gemeinsam en : 
schungsplanung und "förderung des Landes und des Bundes, 

| der Planung, Durchführung und Auswertung eines Forschungs= 
= ö 

| 

. 

Mm er hur 

£ # - 

| programms, so können ale Sich iu siner Arbeitsgruppe zu- = 
Orschung an anderen Hochschulen und Forschungsein richtung Y öfr j 

; enschließen und durch Vereinbarung Ele Anhare Ordnung 
gen sowie den Programmen der öffentlich finanzierten Forschungsför 

Desalı, : 

ugsförderung ab. ; 

$ 2% Mit 

Die Arbeitsgruppe nt berechtigt, 

wirkung im Rahmen von Forschungsvorhaben | 3, Einrichtungen der Universität nach Maßgabe der geltoen= : 3 a Planung eines Forschungsvorhabens wirken alle an 

den Ordnungen zu nutzen, 

dom Vorhaben unmittelbar Arbeitenden mit, 
2. im Rahmen des Verfügbaren Verbrauchsgüter An Anspruch 

Eee 

zu nohmen, 
: DEN 25 Forschung mit Mitteln Dritter und im Auftrag Dritter 

” 3. Anträge auf Anscheffung von Geräten, Büchern und anderen eg ttein durch die zentralen Einrichtungen | (1) Forschungsvorhaben,' die ganz oder teilweise aus Mitteln 

i 
. 2 2 

.“ ; } Dritter finanziert worden, und Forschungsvorhaben, die 

4, für ein bestimmtes Vorhaben zur Abdeckung sonstiger Bo- 
im Auftrag und zugunsten Dritter durchgeführt werden, 

dürfnisae Haushaltsmittel {m Rahmen der haushaltsrecht- 
kön t 

5 : 

lichen Bindungen zu beantragen. 

Onnen unter Inanspruchnahme der Einrichtungen und Mittel 

Die in der Arbeitsgruppe tätigen Mitglieder können die Wahr= : ; der Universität und im Rahmen der dienstlichen Aufgaben 

. nehmung dieser Rechte gewählten Vertrotorn Übertragen. 
ER Mitglieder durchgeführt DL Vi 

(2) Bei der Beantragung von Haushalts. oder Investitionsmitteln ist das Vorhaben darzustellen und zu begründen, Dom Antrag Yes i ist eine Stollungnahms doa zuständigen Fachbereichs oder E Arbeitsbercichs beizufügen. Vorhaben, die sich an der For- 
; 

schungsplanung der Universität Ausrichten, sind besonders zu fördern. 
1 TEN   m

e
h
.
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a 
1. ale der Erfüllung des Auftraxes md der versität dienen und Rechtao und Den der beteiligten und anderer Mitglieder dadurch nicht beeinträchtigt werden, 

ıZaben der Uni- 

2. die Forschungsergebnisse in absehbarer Zeit veröffentlicht werden können, und 

IR: 3» ”. Finanzierung entstehender Folgelasten gesichert ist, 

(2) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist rechtzeitig vor 
seinem Beginn über den Fachbereichsvorsitzenden dem Fach=- 

x bereitsrat anzuzeigen. Dabei sind das Forschungsvorhaben 
„sowie seine Folgen für den Haushalt der Universität und den 
Lehr. und: Forschungsbetrieb darzustellen. 

(3) Der Fachbereichsvorsitzende leitet dio Anzeige mit einer 
Stellungnahme des Fachbereichsrats dem Sal ru. Dir Fachbes 

N seichsrat oder der Senat können einem Forschungsvorhbaben nach 
"Abs. 1 widersprechen, insbesondere, wenn die Voraussetzungen 
des Abs, In diesem Fali darf las Vorhaben 
im Rahmen der dienstlichen Aufgaben oder unter Inanspruch- 

1 nicht vorlirgen.' 

nahme von Mitteln oder Einrichtungen der. Universität nicht 
a oder nur unter Beachtung der in dem Widerspruch vorgesehenen 

& ‚Auflagen rt werden. 

Er Gegen den NR des Fachbereichsrats kann der Anzeigende 
Beschwerde beim Senat erheben, Hebt der Senat den Widerspruch 
dos Fachbereichsrats auf, so ist das Forschungsvorhaben un- 
„eingeschränkt oder unter Beachtung der vom Senat vorgeschenen ‚Auflagen ne 

.(5) Mittei Dritter für Forschungsvorhaben, die . der Universität tlurehgeführt weislen, werten von dieses nach den al gemeinen "Regelungen im Rahmen der Zweckbestimmung treuhänderisch ver=- waltet und sind in den Haushalt der Universität aufzunchmen, sofern dem keine rechtlichen Regelungen entgegenstehen. Aus diesen Mitteln bezahlte ‚hauptberufliche Mitarbeiter werden nach den allyemeinen Vorschriften als ERSTER der Hochschule EEE, 

(6 Für "die Inansprne von ‚Forschungs. und kleistungei, - Sachmitteln und Räumen der Universität ist cin ange-  mossenes Entgelt zu‘ entrichten, das den Forschungsnitteln der llochachule zugeführt werden soll. Ausnahmen von die= ser Verpflichtung können die Fachbereschu und dei Sonnt 

    

a se a sr       

- 16 - 
AR 
iuf cine geringfügige Inanspruchnahue un Lir VNDSShU SS“ 
vorkasen vorsehen, die zum Zwecke der Yorselutsfünler a 
aus öffentlichen Nitteln oder aus Nitsoln Bersluisiceor 

ziert werden. Das Wülhers rezelt cire von 
ri 
ub 

Senat zu verabschiedende Drittni ‚elorürur;, 

Inzsor-obrisse 
5 26 VerctTerslicehuns un! Vervwert sunfp der Forsch: 
  

c 

(1) Die Ersebnisse ihrer Forschuni, machen dic Univarsität 
- wii ihre Hitglicder grundsätzlich durch Yard: “enelichung 

allrcme12-zupänr-lien,; der Veröffentiichurgs sind rechy- SL 
lich geschützte Interessen zu borucxstenti sg. 

(2) Marien Ververtungsrecht. an ne bnisser 
Universität oler ihrer i Hikglisder besrünlet, so ist bei 
ger Ausgestaltung der Rechtsbez 
ias das Ververtungsrecht an “ie 
Bits-licd zurickfällt, wenn die Verscrsun; unanrenessen 
large unterbleibt, 

(3) Yon ten zinkünften aus der Ver WODEURS OE FOrschungserzch“ 
Nissen d 

ist ein ape- 
Universität oler ihrer Hitglisier 
trag an die Universität abzuführen, wenn deren 

Erarbeitun; des verwerteten SOPSCHUN 
isses in Anspruch Gezönzen warden, Bin MM 

; Sprruchnahrme entrichteter äntgolt ist auf dns ndzuflhrenden 
Sctrag anzurechnen. ö 

(#) Bei der Veröffentlichuigy von Forschungsergebknissen sind 
Gare alle Mitarbeiter, die eiren eigenen wissenschaftlichen oder! 

. wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet haben, namentlich 
! : zu nennen; soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen. 

r Sie sind an Vergütungen £ir die Veröffentlichung und an Ver- 
wertungserlösen angemessen zu beteiligen. 

S 278 Forseiunsboricht SE ee 
ic Universität berichtet sährlich über Oc;onstand, Ergei- 
sisse, Kosien, Dauer, gesellschaftiishe öckcutung, Veröl- 
Fcatlichung und Vervortung dar Towsekuri: in ihrem Bereich 

ihrer Porze'ungsptunuy®. Dabei aird 
erseltinrsvorhaben, die nn: Mittsia Driswen firanziort 
Wien, Sesonlert aulzulülrcu ur. 

rule 2deY den Stand 

darzusuchler, 

 



  

     

Dritter Abrehniet ausang zum Stuliun 

G 28 Freier angang zun Studium 

(1) Jeder Deutsche ist zu den von ihm gewählsen Studliun be= 
rechtigt, wenn er die für das Studium erlonirrlichen Fähig- reiten nachweist und keine Zulassungskinierniose vorliegen, Dice Universität fördert das 

Staatenlosen. 

Studium von Ansländern und 

(2) Der nach 4bs. 1 erfonlerliche Nachweis wiri un&sprecshend 
den staatlichen oder staatlich bereiniigten Kercolunren er 
bi ch, 

Soweit die Besonderheiten eines Bbudienfansts dies erfor- 
dern und die. Studien- oder Prüfungsorirmsen dio23 vorse=- hen, kann auch der llachweis einer besonicren Vorbilinnz, 
einer praktischen Tätigkeit oder bestianter Fähigkeiten verlanı;;t werden; 

829 Zulassunssbaschränkunren 

Soweit Sulassungsbeschrärkungen zulässig sind, wenden die ‚Gremien der Universität folgende Grundsätze an; 
(1) Die 

für einzelne Dendiensärge und jeweils nur für die Daver eines Jahres be- senränkt veni en, wenn dieg 

Zulassung zum Studiun kann zahlenndßis rur 

zur Verhinderunr Yan erueblichen Störungen cines der Studien- url Prüfungsoninun: entspre= chenden Studiums erforierlich ist; 

Die zahnlenmäßige Beschränkung: dep sulassuns: zu einen Stu- 
tiengang setzt cine Schrifiliche kapanibäbsntermnchug; und ihre Darstellung in einen Bovicht voraus, Ic» dio Un- 
Gersuchungsmethode, die Engpässe uni ihre Ursuchen sowie  kbhilfenöglichkeiten einschlisßlich Geelneter änderungen „von Studien- und Prüfungsordnungen anfzeirt. In dem Bericht ist ferner darzustellen, wio gieh dio Zahl der Studenten uni Studienanfänger sowie die Zuhl der Stellen für das Yissenschaftliche-und künstlerische Porsoral und 

(2) 

der Um- der tatsächlichen Lehrtätiekeit je Stelle entwickelt 
Spül 

\ ER "a; 

baden. Der Bericht; muR ot ne er ejlen=Bosat vor Anord- ua, der Zulassungsbeschränkug. “ 
öffentlichen Einsicht ausgelupt, 

{ 
ad \ 

und zur 

n ’ 

ErTibiennelt 

wergan, 

EHF - ZZ 

{3) 
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Al 

Die /anı der höchstens zuzulassenden Vewerbei dar! nicht 
* nielviger Testiswesetrt werden, als dies zur Aufrot 'terbaltung 

unter Beriicksichtisung der 

ist, 

eines nrennungsermifßen Studiums 

übrigen Aufgaben der Hochschule zwingend erforderlich 
Die Fulassungsbeschränkung setzt voraus, daß im Rahmen der 
verfügbaren Mittel alle Möglichkeiten zur Nutzung der vor- 
handenen Ausbildungskapazitäten und zur Beseitigung von 
Inspissen ausgeschöpft worden sind. Mit diesem Zi:i sind 
insbesondere «der Einsatz von Personal, Räumen und Sachmit- 
tein sonir die hestaltwug une Organisation der Stwliengänge 
nnd sion Tehrangebotes, die zeitliche Nur zung der Einrich- 
tungen un? die Wahrnehmung der l.chrverpflichtungen zu über« 
prilen, 

Die Prüfung der Studiengänge einschließlich der sie rogeln“ 
den Vorschriften erstreckt sich auch sarauf, ob die durch 
die Tulassungsbeschränkung sichergestellte Gestaltung des   Studiums geeignet und erforderlich ist, um tine ordnungs- 
gemäße Tätigkeit in einen bestimmten Berufsfeld zu gewähr- 
leisten, 

830 Finsehreibung 

(1) 

(4) 

Studienbewerber werden auf Antrag durch Einschreibung zum Studium zugelassen, Das gilt auch für die Teilnehmer am 
“»eiterbildeuden Studium. In dem Antrag sind der gewählte 
Studiengang oder die gewählte Kombination von Studiengängen 
serie die Fachbereiche zu nennen, In denen-der Bewerber studieren will, 

Über die Einschreibung entscheidst der Rektor, 

Üter die Versagung der Einsch.eıbung sntscheidet ein vom 

‘ 
Scaat zu bildender Ausschuß, dem im Verhältnis I: Isa 
Nuchschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenton un sonstige Mitarbeiter angehören. Der Rektor ist Vor- 
sitzender dog Ausschusses ohne Stimmrecht, 

Über die Auswahl der zuzulassenden Hewerber in zulassungs- 
beschränkte Studiengänge entschoidet der in Absatz 2 gonennte Ausschun, 

‚ 

7 

      
buy finschreibungsvertahren, die Voraussetzungen für die 
Versagung, der Erlöschen, die Rücknahme udcı dea Widerruf 
der Einsclresiung sowin ia Sentliacnng regelt cine von 
Senat f "rlassunde Einschreibungsordnung.'



_ En =..0,- 
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Besonderes Zulassungsverfahren 

(4) Mitglieder eines Fachbereiches Sind die in den Fachbe- G (1) Mit Zustimmung des zuständigen Ministers kann die Universität 

reich tätigen Nitglieder der Universität. Bei Mitglicdern er in einem 'besonderen Zulassungsverfahren Kenntnisse und Fählg- 

keiten feststellen, die für ein Studium erforderlich sind, der Universität, die in einem Dienst- oder 3eantenverhält- 

und die Bewerber auf Grund dioser Feststellung in einen = nis stehen, entscheidet gegebenenfalls die Zuordnung der - 

hren Kenntnissen entsprechenden Abschnitt des Studiums zu=- Sselle, 

lassen. |. eh N : (2) Ist ein Mitzlied der Universität in mehreren Tachbereicher 

So tätin, so ist es Mitglied des Fachbereiches, in dem der 
(2) Bewerber ohne formale Studienberechtigung kann die Univer- 

TER Nserrste X = mi | Q 

sität durch besondere 'Kurse, in denen die für ein Studium EIALOTENIR FRLOLI SEINE TARSOKBIt Aingp. 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten unter besonderer (3) in berründeten Ausnahne fällen kann die Nitrliedschaft 
e h r E L 4 EL AELON all > ILTFLLIBRASCARLT 

Berücksichtigung der im Berufsleben gewonnenen Erfah : er a N n : 8 ahrungen ebweichent von einer Zuorlnung der Stelle durch Option 

n vinen anderen Fachbereich mit Zustimmmss er betroffe- r.
 der Teilnehmer vermittelt werden, auf ein Studium vorbereiten, 

: i . ER } e u. 4 

> ? 3 Be i ; i nen Tachbereiche begründet werden, 

$ 32 Zulassung von Gasthörern 
. 

  

  

Personen, die an Lehrveranstaltungen teilnehmen wollen 5 i eh ® ; s u 24% ns 
= - " $ 35 Annchörire uyersitut and Jen FachbereTene 

ohne eingeschrieben zu. sein, können ieweils für die Dauer 

eines Semesters als Gasthörer zugelassen werden. ; . Angehörige der Universivät und der Fachbereiche‘ sind die 

ehrerantlich, gastweisc, nicht überwiegend cder nebenbe- 

ruflich Tätigen. 

; : a : 8 36 Rechte und Pflichten der Nitplieder 

Vierter Abschnitt: Mitglieder, Angehörige, Vereinigungen berechtist und 

: £1) Die Kitplieder der Universität sind/verpflichtet, an der 

srfüliung der Aufgaben und des Auftragen ter Universität 
& 33 Mitglieder der Universität 

mitzuwirken, 

(1) Mitglieder der Universität sind die an der Universität 

© hauptamtlich beschäftigten Hochschulluhrer, wissenschaft- 

lichen Mitarbeiter, eingeschriebenen Arsdanten und ‚ 
BPERSENRN Mitarbeiter, 

  +2) Die Hitzlieder der Universität sind zur Nitwirkung in der 

Selbstverwaltung berechtigt und verpflichtet. Die Über- 

nahme ciner Funktion kann rur abgelehnt werden, wenn ein 

: Ban wichtiger Grund dafür vorliegt. Den Hitzliedern der Uni- 

(2) Dio Mitaliodachaft wird bogründet durch die Ve versität darf aus ihrer Tätigkeit in der Selbetverwaltung 

eines hauptamtlichen Pienstverhältninses, 

reinbarung 

die Begründung kein Wachteil entstchen. 

eines Beamtenverhältnisses oder dur BT ne; en U rUnBd "3) Die Mitrlicder der Universität haben ein Informations-, 

RB. i ER er BEN ß Annörurgs- und Antragsrecht in allen sie betreffonden 

| ; 5 Be 3 : ; na, Anrelegenheiten. Sio können in allen sie betreffenden 

Anrzelegenheiten schriftliche Erklärungen abgeben, die 

auf Verlangen zu den Akten zu nehmen und weiterzuleiten 

sin. , 

SE ee si N us aaa San;  
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(4) Die Mitglieder der Universität haben das Recht, alle 
Einrichtungen der Universität entsprechend den geltenden 
Ordnungen zu benutzen. 

(5) Die Mitglieder der Universität haben im Rahmen des Ver- 
fügbaren Anspruch auf die. zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
einschließlich der Selbstverwaltungstätigkeit erforder- 

lichen Nittel. 

(6) Den Mitgliedern der Universität soll die Möglichkeit ein- 
geräunt werden, auch während ihrer Dienstzeit in angenes- 
senem Umfang Lehrveranstaltungen der Universität zu ihrer 

beruflichen Fortbildung zu besuchen, = S 

$ 37 Rechte der Anzehörigen 
| 

(1) Die Angehörigen der Universität haben das Recht, alle 
Einrichtungen der Universität im Rahnen der geltenden 
Ordnungen zu berutzen. 

(2) Die Angehörigen der Universität und der Fachbereiche 
sind an Entächeidungen in ihren Angelegenheiten zu 
beteiligen. Sie haben insoweit ein Informations-, Anhö- 
rungs- und Antragsrecht. \ ’ 

» 

$ 38 Vereinigungen EN Bere: 

(9) Die Mitglieder und Angehörigen der Universität haben das 
Recht, Vereinigungen zu bilden, insbesondere sich zur 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung zusammenzuschließen. 

  
(2) Die zur Mitwirkung in der Selbstverwaltung gebildeten 

‚Vereinigungen wirken bei der hochschulpolitischen Willens- bildung, insbesondere bei den Wahlen, mit. Ihre innere 
Orinung muß demokratischen Grundgätzen entsprechen. 

I 

(3) Wegen der Mitgliedschaft una Mitarbeit in solchen Verei- 
 nigungen dürfen Mitgliedern und Angehörigen der Univer- 
sität keine Vorteile oder Nachteile entstehen. 

{4) Vereinigungen von Universitätsmitgliedern und -angehörigen 
werden auf Antrag in ein vom Rektor zu führendes Verzeichnis 
eingetragen. : 2 ER ö 

M - 22 —-   

er -2- 

Die eingetragenen Vereinigungen haden das Recht, für 
ihre Veranstaltungen Räune der Universität sv benutzen, 
Sie genießen für ihre Veranstaltungen den Schutz und 
die Förderung der Universität. Die eingetragenen Vereini- 
gungen habe. das Recht, sich in der Universität nit Mit- 
teilungen an die Mitglieder der Universität zu wenden, 
ihnen Schriften, Filme, Tonträger und andere Nitteilungs- 
medien anzubieten und an.den dafür vorgeseheren Stellen 
Anschläge anzubringen. 

(5) Die eingetragenen Vereinigungen haben das Recht, ın Miss 
teilungsblatt der Universität Informationen und Stellung- 
nahnen zu veröffentlichen. Zu diesen Zweck wird ihnen 
Raum zur Verfügung gestellt. 

Fünfter Abschnitt: Stuientenschaft, Statusgmippen 
    

$ 39 Studentenschaft 

(9) Die Studenten der Universität bilden die Studentenschaft, 
Die Studentenschaft ist eine rechtsfänige Teilkörperschaf+ 
der Universität. 

(2) Die Studentenschaft hat das Recht der Selbstverwaltung 
im Rahmen der Gesetze. Sia wirkt an der Selbstverwaltung 
der Universität nach Maßgabe dieses Gesetzes und der 
Grundordnung nit. 

Die Studentenschaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1.. Die Vertretung der Gesamtheit der Studenten 
der Universität im Rahmen ihrer gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Befugnisse, 

Ei 2. die Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange sowie ” 
. die Förderung der politischen Bildung und des gesell- 

| schaftlichen Verantwortungsbewußtseins der Studenten, 

3. die Wahrnehmung der fachlichen und sozialen Belange, 
der Studenten, 

4. dio wirtschaftliche und soziale Selbsthilfe der Studer- 
ercen, soweit diese Aufgabe nicht von dem Studentenwerk 

wahrgenommen wird, 

- 23 -—  
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ieh“ 
5. die Mitwirkung bei der Ausbildungsförderung für Eiuteit ind Mare der dafür geltenden besonde- 

(1) Die Hochschullehrer, gie wissenschaftlichen "itarbeiter 

lit 

. s . . 

en Bestimmungen, 
und die sonstigen Mitarbeiter haben das Recht, sieh zur 

2 Z > ’ 

a 
Wahrnehrung ihrer Belanıze zusannenzuschließen und sich 

ü altureller Interessen der Studenten : ; a a 

6. die Unterstützung u 3 : = 
eine Crinung zu geben, die dexokratischen Grundsätzen ent 

   

7. die Förderung des freiwilligen Studentensports, 
Sprechen muß. Die Mitarbeit in diesen Zusanzenschlüssen ' 

soweit sie nicht der Universität obliegt, Si steht jeden Mitglied der Jeweiligen Statuszruppe offen. 
. N USE} RS zulässeie : E : Ki 

2. ee Beziehungen zu deutschen und aus- 
Ein Ausschluß ist unzulässig. Die Mitarbeit ;ı solchen 

\ 

& = Be i = ee: ; 
‚usarınnschlüssen £ @ »eilDSstverwaltunsstätie 

ländischen Studentenschaften. 
Zusa lüssen gilt ala Selbstverwaltung tatiskeit, 

  

| (2) Die Rechte eingetragener Yereinigungen in Sinne im 

: . 
E ereiniisunren ir en s 8 38 

(3) Die .Studentenschaft gibt Sich eine Satzung, eine Wahlord- 
3; ” 2 € 3 nung und eine Finanzordnung, die der Genchmigung des 

Kultusministers bedürfen. 

Strhen auch diesen Zusauzeuschlüsgsen zu. 

Sechster Abschritt: Organisation una Verfahren der Selbstverwalturs 

: (4) Organe der Studentenschaft sind 

  

$ 41 Grunisatz der eirheitlichen Verwaltung 

1. das Studentenparlanent, 
: 

i iversität ltet ih nGelexenheit. innastı: = 

2. der Allgeneine Studentenausschuß, 
; Die Universität verwaltet ihre Angelegenheiten einheitlicn aurcäa xXollegziale Entscheidungs- uni Berutungsgrenien und 

ie Satzung der Studentenschaft kann weitere Organe 
ee s : ER 

Die B 
& 

durch eine Verwaltung, die dia Geschäfte der Universität 

vorsehen. | 

wakrminnt, Entscheidungen verbereitet und ausführt und 

(5) Zur Erfüllung ihren Aufgaben erhebt die Studentenschaft 
die Erfüllung der wisscnsekaftlichen Aufgaben der Univenm 

.;, von ihrem Mitgliedern Beiträge, die von der für die Uni- sität durch Dienstleistungen unlergtützt, . 
versität zuständigen Kasse kostenfrei eingezogen werden. Das Studentenparlament beschließt eine Beitragsordnung, S 42 Zentral2 Orzane 
die der Genehnigung des Kultusministers bedarf. Die Bei- tragsordnung muß insbesondere Bestimmungen über die Höhe des Beitrags enthalten, Der Beitrag ist eirheitlich fest. zulegen und so zu bemessen, daß die Erfüllung der Aufga- ben der Studentenschaft gewährleistet ist und die sozia- len Verhältnisse der Studenten angemessen berücksichtigt werden. Re : 

Zentrale Organe der Universität sinı: 
  

1. das Konzil, . 
; | 2. der Senat, 

3. der Präsident oder der Rektor. 

..8 43 Konzil 
Bi 

(1) Das Konzil setzt sich zusauuien aus; 

(6) Die Studentenschaft-hat- eigenes Vermögen, Für Verbindlich- 
: 

dentenschaf 

1. 24 Hochschullehrern, : ER 

keiten der Studentens & haftet nur dieses Vermögen, j 
: a s } 

Sa > 
@. 24 wissenschaftlichen filtarbeitern, 

(7) Der Rektor übt die Rechtaaufsicht üper gie Studentenschaft .. 3 2% Stuwienten, 
aus. AN: nes ra 

4. 16 sonstigen Mitarbeitorn i7 ‘ 

au ; Rs ® ee Eh Ei 
der Universität, 

| 

Pe RS, 
a 

! 

N 0. ä 5 : : 
(2) Die Mit;lieder werden nach Gruppen ir Gcheiuur Wahl für 

PR wi en, : 2 Ja, dio studentischen Ilitg] icdeor für 4. Jahr gewählt. 
; = RENT Das Näucre regelt dio Wantormimung. = _   —
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$ 44 Aufraben und Rechte des Konzils 

(4) 

(2) 

o 
Das Konzil hat folgende Aufgaben: 

j durch die . die Wahl der Gruppenvertreter im Senat durc 
: Mitglieder der betreffenden Gruppe im Konzil, 

2. Erlaß und Änderung der Grundordnung, 

3. Wahl des Präsidenten oder des Rektors sowie deren 
Steilvertreter, 2 h 

und Stellungnahme zum Jährlichen Rechen- 
= ee des Präsidenten oder Rektors, 

hme zu hochschulpolitischen Grundsatz- 
2 a meeren der Universitätsentwicklung und der 

Hochschulrefornm, .insbesondere 

i r Einschreibungsordnung, der Ordnung über 
a} et efeenart in der Universität, der Wahl- 

ordnung, der Hausordnung, der Drittzittelordnung, 
der Verfahrensordnung und zu anderen Ordnungen 
von grundsätzlicher Bedeutung; 

') zu den Beschlüssen des Senats über grundsätzliche 
Fragen der Lehr-, Studien- und Forschungsplanung; 

c) zum Struktur- und Entwicklungsplan und zum Vor- 
anschlag der Universität zun Entwurf des Landes- 
haushaltsplans; 

4) zu dem Forschungsbericht der Universität; 
e) zu Angelegenheiten, die dem Konzil durch andere 

Kollegialorgane oder durch den Präsidenten oder 
Rektor vorgelegt werden, 

Das Konzil hat das Recht, den Präsidenten oder den Rektor 
sowie deren Stellvertreter abzuwählen. 

8 45 Vorsitz, Verfahrensgrund sätze 

() 

(2) 

Das Konzil wählt aus der Mitte seiner Mitglieder einen 
Vorstand, dem je ein Mitglied der in 8 33 genannten 
Gruppen angehört. Der Vorstand bereitet dia Sitzungen 
des Konzils vor und leitet die Verhandlungen. 

Das Konzil tagt mindestens einmal in Semester. Zu seinen 
Sitzungen lädt der Vorstand mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung ein. Vorschläge 
des Präsidenten- oder Rektorwahlausschusses und Anträge 
zur Beschlußfassung, insbesondere Anträze zur Änderung 
der Grunlordnung müssen den Mitgliedern spätestens mit 
der Einladung zugehen. Die Sitzung zur Wahl des Präsiden- 
ten oder Rektors darf, unbeschadet der Kaselung gemäß $55(5) 
nicht in der vorlesuäfßstreion Zeit stath. .aden, 

a —_— Di m — in 

en en 
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(3) Beschlüsse über die Grundordaung ‚bedürfen einer Meltheit 
von 2/3 der Konzilsmitglieder, Sie sind in’ drei Le: ungen 
zu behandeln. 

$.46 Ausschüsse des Konzils zussehlisse Ver Konzils 

Das Konzil wählt aus seinen Mitgliedern einen Grundordnungs- 
und einen Präsidenten- oder Rektorwahlausschuß. Das Konzil 
kann weitere Ausschüsse einsetzen. 

$ 47 Senat 

{1) Der Senat setzt sich zusammen aus: 

1. 8 Hochschullchrern, 

2. % wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
3. h Studenten, 

4. 2 sonstigen Mitarbeitern, 
5. dem Präsidenten oder Rektor als Vorsitzendem; 

ferner gehören dem Senat mit beratender Stimme anı 

6. die Stellvertreter des Präsidenten oder Rektors, 
7. die Fachbereichsvorsitzenden, 

8. die Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommissionen 
9. der Kanzler. 

(2) Die Mitglieder des Senats werden für die Dauer von zwei 
Jahren, die Studenten für ein Jahr, durch die dem Konzil 
angehörenden Mitglieder der betreffenden Gruppe in gleicher 
und geheimer Abstimmung nach dem Grundsatz der Verhältnis- 
wahi gewählt, 

(3) Die Anutszeit eines Mitgliedes endet auch, wenn es aus 
der Gruppe, von der es gewählt worden ist, ausschei.iet, 

$ 48 Aufgaben und Rechte des Senats ; Rn 
(1) Der Senat entscheidet in allen die gesamte Universität be- 

rührenden oder über einen Fachbereich hinausgehenden Ango= 
icegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie in allen Ä 
Angelegenheiten der Universität, die nicht durch Gesetz 
oder Grundordnung einem anderen Organ übuortragen sind. 

Dazu ze®»en insbesondere folgende Aufgaben:  



  

1. "handlung grundsätzlicher oder über e F : die Behandlun: gru ds: 14 3 r eisen Fachbereich En 
= hinausgehender Angelegenheiten des Forscht ,s-, Lehr- und ] ; 
24-8 4 betriebes, = ’ i Zusammen»etzung in der Regel dor des Senates entspricht. 

2. die Bildung, Anderung, Zusammenlegung und Aufhebung von ‘ (2) Der Senat bildet als ständige Ausschüsse 

Fachbereichen und zentralen Einrichtungen, 

i. den Programmausschuß, 

5. die Bildung von gemeinsamen Kommissionen, { . 

“ & 2. den Ausschuß für Verwaltungsangalegenheiten, 

die Einführung und Aufhebung von Studiengängen und die - 

Einsetzung und Abberufung von Studiengangsplanungskommissionen, (3) Der Senat weist den Ausschüssen nach Abs. 2 oder der 

5. die Entscheidung über den Struktur- und Entwicklungsplan, Gemeinsamen Kommission für Lehrerausbildung die Kontrolle 

der Zentralen Einrichtungen nach & 72 zu oder bildet für 

6. der Voranschlag der Universität zum llaushaltsplan des 

N Landes und die Bewirtschaftung der zugewiesenen Haus- 

haltsmittrl, 

7. die Zustimmung zu Steilendenoninatlonen, ; i . . Se 

E ar o : Ei‘ & aus! i 

8. die Entscheidung über die Zuordnung bei Wiederbesetzung ' eigen 

Zentrale Einrichtungen eigene Ausschüsse, 

  

9. die Stellungnahme zur Besetzung von Berufungs- und Be- " (1) Der Programmausschuß beschließt Empfehlungen an den Senat. 

setzungskommissionen und das einmalige Recht auf Ein- 
; ; 

ruch gegen die ati 
i 

er be Bee BRSBreung, 
. (2) Der Programmausschuß sichert auf der Grundlage der vom 

10. die Stellungnahme zu und einmalige Zurückweisung von Senat beschlossenen Grundsätze zur Struktur- und Entwick- 

Berufungs- und Besetzungsvorschlägen, y 

I 
i 
1 
| lungsplanung die Abstimmung von Forschung, Lehre und 

Studium an der Universität, 

      

11. der Erlaß einer Ordnung zur Regelun e) g des Verfahrens zum 

Nachweis besonderer wissenschaftlicher Befähigung und 
des Verfahrens zur Feststellung der Befähigung zu wissen- ru Dazu gehören insbesondere: 

3 f 1. die federführende Beratung des Entwurfs für den Struktur- 

j 
I 

| ; schaftlicher Lehre, 

| 
und Entwicklungsplan, 

12. die Zustimmung -zu Prüfungsordnungen, 
2. die allgemeine Abstimmung der Projekt- und Forschungs- 

13. Entscheidungen iben.din) Zusamana rbeit m = 
schulen und die Denennung von ne inrinarns men 
Gremien, 

. 

3. die allgemeine Abstimmung der Studiengangsplanung und 

Studienberatung, E . 

14. dor Vorschlag zur Ernennung d Er 
: $ des Kanzlers ! 

; ne ; 
& 

Fl 4, die Besatzung dor Studiengangsplanungskonmisslonen und 

der Prüfungsausschüsse unter Mitwirkung der Fachbe- 
: 150. der Erlaß der Hausordnung und sonstiger Benutzungsord- a 

6 i 2a Er reiche und Arbeitsbereiche, nungen, 

| Ru 16. der Erlan der Gaschäfts B f i . - er 
I fahrensordnungen E ufungs- und sonstiger Vor- ä r Einfüh und Aufhebung von St - 

’ i 
1295 5. Vorschläge zu inführung un ng von udien 

EEE N R gängen r ‘ 

17. die Regelung der Studienberatung, 4 : . re 

Er 18. der Erlaß einer Einschreibungsordnung, r 6 51 Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung ; 

(1) Der Senat bildet aus don an der Lehrerausbildung betei- 
19. der Vorschlag an den Kultusminister 2 Bonatsubr 2 

3 % r Lehrer- Intogrationsausschusses, 
: ehe 

5 van . ' 5 fe ligton Fachbereichen eine Gemeinsame Kommission fü 

ausbildung. Ihr gehören an: 6 Hochschullehrer, 3 wissen- 

(2) In Fragen von grundsätzlicher Bodeutung soll dor Senat 
enat vor 

soiner Entscheidung dem Konzil Gelegenhoit zur Stellunsnahm . schaftliche Mitarbeiter, 3 Studenten, 2 sonstige Mitar- 

e gnahme 

geben. , 1 beiter, sowie als Berater nach & 81 der Grundordnung 

‘ 
worte, 

4 Kontaktlehrer. 

en m mn 8 49 Ausschüsse des Senats 

(1) Der Senat k K on ’ : a . i 
BE ee en und Ausschüsse Diotzen, deren 5 i ni | 

  

  

Zain um a ii ne 

 



85 8 
ng ee re mg ren mn ann mm na m 

Be 

    Se TrAaich, e; S ER = RK ) * je 0 } x 

ter jeder Gruppe in den beteiligten Fachbereichs= En Se: : : 

a =eRr n : (2) Der Verwaltungsausschuß boarbeitel insbesondeiw folgende 

räten bilden eine gemeinsame Versammlung und wählen ihre > ü 

5 = : 5 Angelegenheiten: ; s 

Vertreter in die Gemeinsame Kommission. Der Senat schlägt 

} hullehrer, 1 wissenschaftlichen Mitarbeiter und 1. finanzieller und verwaltungsmäßiger Entwurf des 

ee: ; u“ ; Ssruktur- und Entwicklungsplanes einschl, baulicher 

4 Studenten zur Wahl vor, die zugleich Mitglioder does Pro= RE Entwicklung, 

chusses sein sollen. Die Versammlung der Kontaktlichrer s 

wählt die Kantaktlehrer. 2. Entwurf des Voranschlazes der Universität ZUm 
Entwurf des Lardeshaushaltsplans, 

(3) Die Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung erarbeitet 

Vorschläge N 3. Grundstücks- und Bauangelegenheiten, 

“ zur Koordination der En iörerdnunsan und Studienpläne 4. Verteilung der der Universität zur Verfügir.g stehenden 

unter dem Gesichtspunkt der Lehrerausbildung und Lehrer- = Stellen, Räume und Mittel auf der Grundlage des 

; fortbildung, } nat Haushalts- uni des Struktur- und Entwicklungsplanes, 

raue Einführung und Aufhebung von Studiengängen, 5. die Erarbeitung von Verwaltungs- und Benutzungs- 

# 5 ordnungen für die Einrichtungen der Universität, 

: - zur Eingliederung und Organisation der schulpraktischen \ 

Studien in Atndsonzänze, un et 6. Richtlinien für die Verwaltung der Universität, 

-. zur Studienbaratüng, wit 7. Anträge auf Bildung, Änderung oder ‚Auflösung von 
zentralen Einrichtungen der Universität. 

Sie gibt den Fachbereichen und dem Programmausschuß Gelegen- 

heit, zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen und legt die (3) Dem Ausschuß für Verwaltungsangelegenhriten gehören kraft 

. Vorschläge mit Stellungnahmen dem Senat zur Beschlußfassung Amtes der Rektor als Vorsitzender mit Stirmrecht und der   
| BR "yor. £ RR ; a Kanzler mit beratender Stinne an. 

(4) In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Berufspraxis und 
8 Präsident, Rektor 

“wissenschaftliche Weiterbildung und in Abstimmung mit 3 

dem Programmausschuß koordiniert die Gemeinsame Kommission Sa (1) Sobald die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

; a für Lehrerausbildung im Ralımen der Beschlüsse dos Sonats _ Er wählt die Universität einen Präsidenten als Leiter der 
- das Studienangebot für die Lehrerausbildung. Sie ordnet we a Universität für eine Amtszeit von 6 Jahren und schlägt 

ferner die Zusammenarbeit mit den Institutionen der zweiten i ihn dem zuständigen Minister zur Ernennung vor. Wiedem- 

Phase der Lehrerausbildung und. der EU LEHES NERTRABURGN $ 5 ; wahl ist zulässig.   
| End (5) Die Mitglieder der beteiligten u a ER FOR Bee re (2) Solange gesetzliche Bestimmungen der Wahl eines Präsiden- 

ne = ten entgegenstehen, wählt die Universität einen Rektor. 
Kreis der den beteiligten Fachbereichen angehörenden hauptamt- : 

"' Jichen Hochschullehrer einen Vorsitzenden und dessen Stellver- nam A 20. _ für eine Antszeit von 2 Jahren. 

treter. Der Vorsitzende gehört der gemeinsamen Komussion mit , BT ! er ; I 

| “r © berai a 
Die Amtszeit des Präsidenten oder des Rektors beginnt am 

Er beratender Stimme an, seine Amtszeit beträgt ein Jahr... 
RE 5 . 1. Mai und endet am 30. April des Jahres, in dem die 

Be ! : Antszeit ausläuft. Ist bei Beendigung der Amtozeit ein 

Heuesaer \ re a ve j Nachfolger noch nicht gewählt oder ernannt, so bleibt 

(1) Der Ausschuf für Dee ee ten berät Fragen der Ver- ; der Präsident oder der Rektor bis zur Ernennung des Nach- 
5 : 

waltung, des Struk 3splans, des Haushalts und folgers im Ant. ER R E 

der baulichen Entwicklung der Universität, Er bereitet in diesen“ ; 
Angelegenheiten die Beratungen und Entscheidungen des Senats vor. . , , (4)Wird der Präsident oder der Rektor äbgewählt, so bleibt 

i 2 Be Aue Pe‘ a Ba nö ; Be P; dis zur Ernennung des Nachfolgers im Amt, In diesem 

} 5 52 Ausschuß für Verwaltungsangelegenhelten 
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> Fall endet die Amtszeit des neugewählten Präsidenten 

am 30. April des 6. Jahres seiner Antszeit, die des 

Rektors an 30. April des 2. Jahres seiner Amtszeit. 

Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

Organ von seiner Maßnahne zu unterrichten. Die Maßnahme 

tritt außer Kraft, sobald das zuständige Organ die jhm 

obliegende Maßnahme rechtswirksam vorgenomnen hat. 

; & > 3 (7) Der Präsident oder Rektor übt das Hausrecht in der Uni=- 

8 54 Aufgaben und Rechte dea Präsidenten oder des Rektors. ; : versität aus. Das Nähere regelt eine Hausordnung, 

(4) Dem Präsidenten oder Rektor obliegt die Gesamtleitung und 34 

Vertretung der Universität im Rahnen der gesetzlichen Vor- .$S 55 Stellvertreter des Präsidenten oder Rektors 

schriften und der Beschlüsse und Richtlinien der zuständi- 

gen Organe. Er vertritt die Universität gerichtlich und 

außerzerichtlich. 

Als Stellvertreter des Präsidenten oder Rektors wird ein 

hauptantlicher Hochschullehrer für eine Antszeit von 

Nr 2 Jahren gewählt. Die Grundsätze des $53 Abs. 3 und %# 

(2) Der Prägident oder Rektor unterstützt Konzil und Senat und des $ 58 gelten entsprechend. 

bei der Vorbereitung der Beschlüsse. 
8 56 Präsidium 

(3) Der Präsident oder Pektor ist zur Teilnahme an allen Sitzungen be- 

rechtigt. Er ist rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. (1) Der Vorstand des Konzils ist zugleich das Präsidiun 

. + der Universität. 

en (4) Der Präs sident oder Rektor satt den Konzil jährlich 

einen Bericht. Der Bericht ist mit den zugrunde liegenden (2) Das Präsiätum berät den Präsidenten oder Rektor in allen Angelegen- 

Ei; Unterlagen zu veröffentlichen, Der Bericht gibt Auskunft hei'en der Universität und wird von ihm laufend unterrichtet, 
reset) Pisie) Ssbese Au 

ne une wer (3) Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht, sich über 
Hochschulentwicklung. ; ‘ r “ alle Angelegenheiten der Universität zu informieren und 

an den Sitzungen aller Gremien teilzunehmen, 

(5) Hält der Präsident oder Rektor einen Beschluß eines Organs   
     | der Iniversität für rechtswidrig, so hat er den Beschluß 8 57 Wählbarkeit des Präsidenten oder Rektors und des 

e = zu beanstanden. Dabei ist dem betreffenden Kollegialorgan Sreläxsriniere 

| Re Gelegenheit zu einer Stellungnahme oder zur Abänderung (1) Die Stelle des Präsidenten wird zur Besetzung öffentlich 

| Hirt des beanstandeten Beschlusses zu geben. Bleibt das betref- : ausgeschrieben. Als Präsident ist wählbar, wer sich frist- 
en & fenie Kollegialorgan bei seiner Entscheidung, so unten gezecht um die Stelle des Präsidenten beworben hat. 

| 2 = pleibt - unbeschadet BIR Regelung gemäß Absatz 6 - die 

N ee „Ausführung. : (2) zum Rektor wählbar sind die hauptamtlichen Hochschul- 
Be : lehrer der Universität. % ö 
Bi (6) Wenn Organe der Universität ihro' satzungsmäßigen Aufgaben - 5 

| nicht erfüllen, kann der Präsident oder Rektor sie auffor- . & 
7 dern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist das Erforder- $ 58 Wahl und Abwahl des Präsidenten oder Rektors 

liche zu veranlassen. Komnen die Organe der Aufforderung E und des Stellvertreters 
  

x 4 

(1) Der Präsident oder Rektor und sein Stellvertreter werden 

in getrennten Wahlgängen in geheimer Wahl durch das Konzil 

ee>anlt. 

ed - en — en BEE 

Er nicht innerhalb der festgesetzten Frist nach, so kann der 

N Präsident oder Rektor in unaufschiebbaren Fällen die not- 
"> wendigen Maßnahmen &n ihrer Stelle treSßeen. Er hat das 

 



  

  

gr ABÜbwÄhLt ist der Kandidat, def ülo Mehrheit \ 
der Mitglieder des Konzils auf sich vereinigt. Erreicht 

"7 

 wahlausschusses können die Konzilsmitglieder Wahlvorschläge 

(4) 

im Srsten Wahlgang kein Kandidat dio erforderliche ne 

heit, so wird die Wahl für 7 Tage unterbrochen, 

Unbeschadet der Vorschläge des neren oder Rektor- 

bis 2 Tage vor dem 2. Wahlgang machen, 

re Stimmen Re 

Erreicht auch im 3. Walılgang kein Kandidat die erforderliche 

Mehrheit, so ist die Wahl zu beenden und unverzüglich ein 

_ neues Wahlverfahren vorzubereiten und durchzuführen. Die 

(5) 

"Stelle des Präsidenten ist erneut auszuschreiben. 

Das Konzil stimmt auf Antrag von mindestens i5 seiner Mit=- 

glioder über eine Abwahl des Präsidenten oder Rektors oder 

seines Stollvertretersab. Die Abstimmung kann frühestens 

2 Wochen ‚nach Stellung des Antrages stattfinden, Präsident, 

Rektor oder Stellvertreter sind abgewählt, wenn mindestens 

2/3 der Mitglieder des Konzils dem Antrag zustimmen. In 

" diesem Falle ist unverzüglich eine erallenitzung zur ‚lahl 

eines Nachfolgers ‚»inzuberufen.‘} 

5 59 EI 
in anstanmeuinee 

(1) 

| (2) 

  

Der Kanzler unterstützt den Präsidenten der Rektor und 
seinen Stollvertreter in allen Angelegenheiten. Er führt 
die Geschäfte der Universität unter der Verantwortung des 
Präsidenten oder Rektors. Die laufenden Geschäfte kann 
ihm der Präsident oder Rektor widerruflich und nur für 

seine Amtszeit zur Führung in EBIDE Verantwortlichkeit 
übertragen. 

Der Kanzler berät die Solbstverwaltungsgromien in allen 
"Angelogenheiten, insbesondare bei der Aufstellung des Vor-. 
anschlags dor Universität zum Haushalt dos Landes und bei’ 
der Aufstellung des Struktur= und Entwicklungsplanes. 

BE. a a MM m 

    

"8 60 Wahl 

) 

(2) 

(3) 

8 61 Fachbereiche Fachbereiche 

"8 62 Aufgaben der Fachbereiche 

(9) 

(2) 

(3) 

'g 63 Bildung von Fachbereichen 

m) 

us, 
und Firnennung des Kanzlers - 

de 

   
      

    

   
    

Die Stelle des Kanzlers wird zur Besetzung öffentlich 

ausgeschrieben. Als Kanzler ist wählbar, weıklie Befähigung 

zun höheren Verwaltungsdienst oder Richterant besitzt 

und sich fristgerecht beworben hat. 

Zur Vorbereitung der Wahl des Kanzlers wählen die Vertre- 

ter der Gruppen im Senat nach Gruppen getrennt jeweils 

1 Hochschullehrer, 7 wissenschaftlichen Mitari:citer, 

1 Studenten und 2 sonstige Mitarbeiter, die nicht Mitglie- 

der des Senats sein müssen, als Auswahlausschuß. Der Aus- 

wahlausschuß schlägt dem Senat Bewerber zur Wahl vor. 

Der Senat wählt unter Berücksichtigung des Vorschlags des 

Auswahlausschusses einen oder mehrere Bewerber und schlägt 

der Landesregierung die Ernennung eines der Bewerber zun 

Kanzler vor. Hat der Senat mehrere Bewerber gewählt, so 

soll er sie der Landesregierung in einer Rangfolge vor- 

schlagen und diese begründen. 

Die Universität gliedert sich in Fachbereiche. 

Der Fachbereich ist in seinen Fachgebieten für die Erfül- 
lung des Auftrages der Universität und ihrer Aufgaben in 

Forschung, Lehre, "Studiun, Lee, und EIN 

verantwortlich, 

Die Fachbereiche sind ; zur Ziskumenarbeit untereinander 

und mit dein PR IBBCHAFUALLUNGPOFBaneR der PRLeR 

verpflichtet. 

Die Fachbereiche regeln ihre Angelegenheiten durch Ordnun- 

gen, die der Zustimmung des Senats bedürfen. 

Fachbereiche werden durch Beschluß des Senats geniiäas, 

aefäert oder aufgehoben. 

-35=-. 
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2) Bei der Bildung, Änderung und Aufhebung er. Fachbereichen 

ist von folgenden Grundsätzen auszugehen: ; 

1. Im Fachbereich sind sachlich zusammengehörige Fächer 
N ZuSammanaufansen, 

“ 

2. Vertreter desselben Faches sollen in der Regel dem 

gleichen Fachbereich angehören. Über Ausnahmen ent- 
scheidet der Senat. i 

Einem Fachbereich sollen in der Regel nicht mehr als 30 

und nicht weniger Br > hauptamtliche Hochschullehrer 
angehören. 

(3) Die Bildung, ee und Aufhebung von Fachbereichen 
können beantragen: 

3. 

4 

1. der Programmausschuß, 

2. die Fachbereichsräte, 
3. .die gemeinsamen Konumissionen, 

4, Ein Viertel der Mitglieder eines Fachbereichs. 

’ 

(4) Den betroffenen Fachbereichen und den Programmausschuß ist 
vor der Aavachalduns Bag renenbeis zur Stellungnahme zu 

’ geben. 

(5) Der Beschluß des Bandes bedarf der Genehmigung des Kultus- 

ministers. . : 

8 64 Organe des Fachbereichs 

Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichsrat und der 
Farkupeslebarsentänende; 

vr 

$ 65 Zusammensetzung des Fachbereichsratg “ 

(1) Dem Fachbereichsrat gehören an; 

| 8 Hochschullehrer, 

4 wissenschaftliche Mitarbeiter, 

4 Studenten, 

2 ‚sonstige Mitarbeiter. 

Ferner gehört dem Fachber-zichsrat. der Hachbereichsvorsit- 
zende mit beratender Stimme an, 

Liegt die Zahl der wahlberechtigten Sonutigen Mitarbeiter 
unter 30, so hat einer der beiden Vertreter nur beratende 
Stimme. Beträgt die An der Hochschullehrer, die im Fach- 

i 
- 36 Be 

bereich wahlberechtigt sind, nicht mehr als 15, SO gehören 
dem Fachbereichsrat 4 Hochschullehrer, 2 wissenschariliche 
Mitarbeiter, 2 Studenten und 1 sonstiger Mitarbeiter an. 

$ 66 Aufgaben und Rechte des Fachhereichsrates 

(1) Der Fachbereichsrat entscheidet in allen Angelegenheiten 
des Fachbereichs, soweit durch Gesetz oder Grundordnung 
richts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Fachbereichsrat ist insbesondere zuständig für 

1. die Einsetzung von Berufungs- und Besetzungskommissionen sowie die Verabschiedung von Berufungs- und Besetzungsvor- schlägen, 

2. den Erlaß und die Änderung von Studien- und Prüfungs- ordnungen, 

3. die Wahl und Abwahl des Fachbereichsvorsitzenden und seines Steilvertreters, 
4, die Beschlußfassung über die Naushaltsanforderung des Fachbereichs, \ 
5. die Einsetzung von Studienkonmissionen 

8 67 Ausschüsse des Fachbereichsrates, Stndienkommissionen 

(1) Der Fachbereichsrat kann Ausschüsse bilden, die ihn in 
bestimmten Angelegenheiten beraten und Entscheidungen des 
Fachbereichsrats durch Empfehlungen vorbereiten. 

(2) Die Fachbereiche bilden für ihre Studiengänge Studienkommis- 
sionen, die Empfehlungen für das Lehrangebot und die Studien=- 
sänge erarbeiten. Den Studienkommissionen gehören Vertreter s 
der Hochschullehrer, der wissenschäftlichen Mitarbeiter und. 
der Studenten im Verhältnis 2 : 2°: 4 an. 

$ 68 Abstimmungsverfahren im Fachbereichsrat 

Solange dies gesetzlich vorgeschrieben ist, gilt Basarndge 
Abstimmungsverfahren: r ; { h ; 
Hat im Fachbereicharat bei einer Abstimmung, die aberydıe 2 

i - Fragen der Lehre oder Forschung oder 
5 - Vorschlägo für dio Berufung oder Ernennung. eines Hochschul- 

lehrers oder 

- eine Feststellung nach $ 7 Abs. 3 ds Vorschaltgesetzes , 3 SR 
betrifft, ein Antrag, für den alle Mitglieder der Gruppe der 
Hochschullehrer gestimmt haben, nicht die Mehrheit der abgege- 
benen Stimmen erreicht, so ist eine erneute Abstimmung durchzu- 
führen, bei der auch dor Vorsitzende Stimmrecht hat. > 
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8 69 Fachbereichsvorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Fachbereichsvorsitzende und sein Stellvertreter müssen 
hauptantliche Hochschullehrer sein. Der Fachbereichsvor- 

sitzende vertritt den Fachbereich und führt die laufenden 

tet dessen Beschlüsse vor und führt sie aus. 

(2) Die Antszeit,des Fachbereichsvorsitzenden und seines Stell- 

vertreters beträgt 1 Jahr. Sie werden durch den Fachbe- 

reichsrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder 

gewählt. 

= 8 70 Arbeitsbereiche 

(1) Für fachübergreifende Studien- und Forschungsprogranne, an 

denen eine größere Zahl von Mitgliedern der Universität 

über mehrere Semester gemeinsam arbeitet, können die Fach- 
bereiche mit Zustimmung des Senats oder der Senat nach 

Anhörung der betroffenen Fachbereiche Arbeitsbereiche bil- 

den und deren Ordnung regeln. Die Arbeitsbereiche bisten 

Gelegenheit zu forschendem Lemen. Sie sollen in der Regel 

fachbereichsübergreifend gebildet werden. Auf begründeten 
Antrag, der von mindestens 10 Mitgliedern der Universität 
unterstützt wird, müssen der Senat oder die Fachbereiche 
über die Bildung eines Arbeitsbereichs entscheiden. 

  
(2).Alle in einem Arbeitsbereich tätigen Mitglieder der Uni- 

versität wirken als Vollversammlung an der Planung der 
 Studien- und Forschungsprogramne des Arbeitsbereichs mit. 

Die Rechte und Zuständigkeiten der Fachbereiche bleiben 
unberührt. 

(3) In den Arbeitsbereichen können Arbeitsgruppen nach $ 22 
gebildet werden. ; 

(a) Die Rechte der Arbeitsgruppen rach 8 22 stehen auch = 
‚Ärbeitsbereichen zu. Die Wahrnehmung: ‚Aiesor llechte können 

die in dem Arbeitsbereich FETNERD Mitglieder gewählten 
Vertretern neh / 

- 28. 

mn 

Geschäfte. Er führt den Vorsitz im Fachbereichsrat,. berei- 

- 28 »- . 

8 7 Gemeinsame Komnissionen_ der Arbeitsbereiche 

(2) Für Arbeitsbereiche, in denen Mitglieder mehrere Fachbereiche 

in Forschung, Lehre und Studium fachübergreifend zusanmenwir- 

ken und deren Aufgaben die Belange mehrerer Fachbereiche berühren, 

sollen die beteiligten Fachbereiche gemeinsame Kommissionen als 

Entscheidungsgremien bilden und diesen Entscheidungsbefugnisse 

der beteiligten Fachbereiche übertragen. Die Bildung der ge- 

meinsamen Karmissionen bedarf der Zustimmung des Senats, 

(2) Gemeinsame Komnissionen für bestimmte Arbeitsbereiche 

können auch vom Senat nach Anhörung der beteiligten Fach- 

bereiche gebildet werden. 

(3) Den Gemeinsamen Kommissionen der Arbeitsbereiche gehören 

in dem Arbeitsbereich tätige Hochschullehrer, wissenschaf+- 

liche Hitarbeiter, Studenten und sonstige Mitarbeiter im 

Verhältnis 4+:2:2: 1 an. 

(4) Die Vertreter jeder Gruppe in den beteiligten Fachbereichs- 

räten bilden eine gemeinsane Versammlung unf wählen ihre 

Vertreter in die gemeinsane Kommission. 

(5) Kontaktlehrer können der gemeinsamen Kommission eines 

Arbeitsbereichs mit beratender Stinme angehören, wenn sie 

bei der Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsbsreichs nit- 

wirken, 

(6) Die Mitglieder der beteiligten Fachbereichsräte wählen 

sur dem Kreis der den beteiligten Fachbereichen Ange» 

hörenden und in dem Arbeitsbereich tätigen hauntamntlichen 

Hochschullehrer einen Vorsitzenden und dessen Stellver- 

treter. Der Vorsitzende gehört der gemeinsamen Kommission 

nit beratender Stimme an, seine Antszeit beträgt ein Jahr. 

(7) S 3 Abs. 6 bis 8 des Vorschaltgesötzes für ein Niedem= 

sächsisches Gesamthochschulgesetz findet Anwendung. |; 

8 72 Zentrale Einrichtungen 

(1) Ze@srale Einrichtungen dienen als Betriebseinrichtungen 

oder Dienstleistungseinrichtungen der Forschung, der  
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Lehre und den Studium’in,.der gesanten Universität. Der 

Senat kann auf begründeten Antrag nach Anhörung der betrof- 

fenen Fachbereiche Zentrale-Einrichtungen bilden, verändern, 

oder aufheben. Die Entscheidung bedarf der Mehrheit der 

Mitglieder des Senats-und. der Genehmigung des Kultusnini- 

sters. 

(2) Der Senat sbgeik Organisation und Benutzung der Zentralen 

Einrichtungen durch Ordnungen, die der Genehmigung des 

Kultusministers bedürfen. 

(3) Die Zentralen Einrichtungen werden durch einen hauptant- 

"  Jjechen Geschäftsführer verwaltet. Dieser darf nicht Hoch- 

schuilehrer sein. 

(4) Für bestinnte Aufgaben kann eine Zentrale Einrichtung in 

Untereinheiten untergliedert werden. Abs. 1 gilt entspre- 

chend. ni 

(5) An der Universität werden folgende Zentrale Einrichtungen 

gebildet: 

. 4. das Bibliotheks- und Informationssysten als Zentrale 
Einrichtung für das gesante Bibliothekswesen und 
Inforrationssystem einschließlich der audio-visuellen . 
Medien (BIS). Das BIS kann als Untereinheit zur Ver- 

me von Bibliotheksbeständen Bereichsbibliotheken 
bilden; ’ AN 

2. das Rechenzentrum als Zentrale Einrichtung für Technik 
und Verwaltung. Leitungssystene sowie Kleinconputer- 
anlagen gehören zur Zentralen Einrichtung Rechenzentrum; 

. die Zentrale Einrichtung für Beruf 
een wissenschaftliche Weiterbildungen > 

4, die Zentrale Betriebseinheit wissenschaftlich-technisch 
Anlagen mit den Untercinheiten Naturwissenschaften, .n 
Polytechnik, Technik und Werkstätten; ; 

85 das Zentrum für Freizeitsport, 

8 73 Wahlen 
\ 

(1) Für die Wahlen zu don Kollepialorganen gilt tie Aufgrund 
" des Vorschaltgesetzes erlassene Wahlordnung. 
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(2) Bei der Entsendung von Mitgliedern in Ausschücse und 

Kommissionen wird nach dem Grundsatz der freivii, gleichen 

Verhältniswahl verfahren, Auf Antrag ist geheine Wahl 

durchzuführen, 

Die Mitglieder der jeweiligen Gruppe wählen die ihrer 

Gruppe zugehörigen Mitglieder. &s findet eine Kandidater- 

vorsteillung, auf Antrag Kandidatenbefragung statt, 

5 74 Amtszeit 

(4) Die Antszeit der Grenien entspricht der Wahlseriode bzw, 

Antszeit der Mehrzahl der Mitglieder des entsendenden 

Organs. 

(2) Die Kitglieder der Gremien amtieren bis zum Antsantritt 

des neugewählten Gremiuns. 

$ 75 Geschäftsführung 

Die Grenien wählen einen Vorsitzenden und dessen Stallver- 

treter. Der Vorsitzende, im Verhinderungsfali sein Stell» 

vertreter, bereitet die Sitzungen vor, läit zu ihnen zit 

einer Frist von einer Woche schriftlich untet Angabe der 

Tagesordnung ein und leitet die Sitzung. Die Verwaltung 

unterstützt den Versitzenden bei der Geschäftsführung. 

8 76 Sitzunesfolge, Minderheitenschutz 

(1) Sitzungen der Gremien finden mindestehs einral pro Seze= 

ster in der nicht vorlesungsfreien Zeit sta+t. 

(2) Auf Verlangen von mindestens 1/4 der Mitglieder des Jewei- 

ligen Gremiuns hat der Vorsitzende dieses zu einer Sitzurg 

einzuberufen. Dasselbe gilt entsprechend im Falle des 

$ 54 Abs. 5 und 6. “ 

8 77 Gang der Sitzuns, Taresormdnung En % 

(1) Zu Beginn der Sitzung ist die Boschlüßfähigkeit festzustel- 

len und über die Tagesordnung abzustimmen. Eeschlüsse über 

Abweichungen von den Ladungsformalitäten beiürfen einer 

Menke it von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 
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(2) Üder jede Sitzung ist ein Protokoll-in der Foru des Ergeb- 

nisprotokolls zu fertigen. Dieses ist von Vorsitzenden 

zu unterzeichnen, den Mitgliedern zuzustellen und von 

  

Plenum zu genehnigen. 

8 978 Öffentlichkeit, Rederscht 

m) Das Konzil tagt öffentlich, der Senat hochschulöffertlich. 

Auf Antrag kann durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder 

die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Ausschluß 

ist in nicht-öffentlicher Sitzung zu beraten uni abzustin- 

men. . 

(2) Die übrigen Gremien tagen nichtöffentlich. Die Hochschulöf- 

fentlichkeit kann durch Beschluß der Ichrheit der Mitglie- 

der des Greziuns hergestellt werden. Zu Beginn jeder Sitzung 

ist nach Verabschiedung der Tagesordnung darüber zu be- 

schließen, welche Tagesordnungspunkte hochschulöffentlich 

verhandelt werden sollen, unbeschadet der yes 

die Öffentlichkeit durch erneuten Beschluß auszu schließen... 

Tagesotdnungspunkte, die von allgemeinen Iätcresse für 

"die Mitglieder sind, sollen hochschulöffentlich verhandelt 

werden. \ 

ee 

(3) Personal- und Berufungsangelegenheiten, Grunistücksargele- 

genheiten sowie solche Wirtschaftsangelegenheiten, durch 

. deren Öffentliche Beratung Nachteile für die Hochschule 

entstehen können, sind in nichtöffentlicher Sitzung zu 

behandeln. 

(4) Mitglieder der Universität, die einem Grenium nicht ange- 

hören, haben bei Öffentlicher oder hochschulöffentlicher 

Verhandlung ein Rederecht im Rahmen der Rednerliste. In 

berründeten Einzelfällen kann mit der Mehrheit der Stinnen 

"dag Rederecht für einzelne Tagesordnun; 5spunkte, jedoch nur 

für alle dem Gremium nicht angehörenden Mitglieder der 

Universität in gleicher Weise eingeschränkt oder ausge- 
schlossen werden. 

8 79 Beschl lußfähirkeit, ' Ba , 

Ein Gremium ist beschlußfählg, wenn mindestens die Hälfte seiner 

stimmberochtigten Mitglieder anwesend sind. Es gilmals beschlus- 
; a a fähig, solange nicht aie Beschlußunfähigkeit auf....crag eines 
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Mitgliedes durch den Vorsitzenden festgestellt und ein 

entsprechender Protokolivermerk gemacht worden ist. Ist 

ein Antrag auf Abstimmung gestellt, so kann die Beschluß- 

unfähigkeit erst nach der Abstimmung festgestellt werden, 

$ 80 Stimnrecht      
   
  

a) Alle Mitglieder eines Gremiuns haben das gleicı:e Stinnrech+. 

(2) Soweit es sich un Argelcgenheiten harlelt, die unnittel- 

bar Fragen der Forschung oder Lehre betreffen, insbesondere . 
Sr ; 

1. die Koordination von Forschungsvorhaben, 

2. die Plarung des Lehrangebots, 

3. die Vorschläge in Personalangelegenheiten der Hock- 
schullehrer und wissenschaftlichen Mitarbeiter, 

4. die Beschlußfassung Über Pfüfungs- und Studien 
orönungen, 

haben die sonstigen Mitarbeiter gemäß $ 2 Abs. 5 dcs Yon. 

schaltgesetzes für ein Niedersächsisches- Gesanthockschul- 

gesetz beratende Stirne, 

(3) Soweit Kollegialorgane Prüfungsentscheidungen treffen,” 

haben gemäß $ 2 Abs. 5 des Vorschaltgesetzes für ein 

Niedersächsisches Gesamthochschulgesetz nur die Hoch- 

schullehrer sowie diejenigen übrigen Mitglieder Stiuzrecht, 

die mindestens die Qualifikation besitzen, die durch die 

betreffende’ Prüfung festgestellt werden soll. 

8 81 Berater 

(1) Gremien der Universität können für bestimmte Suchfragen 
. Berater zu ihren Sitzungen hinzuziehen, die grundsätzlich. 

Mitglieder oder Angehörige der Universität im Sinne der $8 33 und 35 .... 

sein sollen. 

(2) Die Zahl der Berater darf 1/3 der Mitglieder des Gremiuns 

nicht übersteigen. 

(3) Die Berater sind nicht Mitglied des Gremiuns. Sie haben 

Lein Stimmrecht. Die Wichtöffentlichkeit der Verhandlung 

223 ihrer Anwesenheit bei Beratung derjenigen Sachfragen, 

fü” Jie sie zugezogen worlen sind, nicht entwegen. 

„An. 
«



  
    

8 82 Boschlußsammlung, Veröffentlichung \ 

(1) 

(2) 

- 43 “2 

Beschlüsse von allgemeiner Bedeutung werden dem Kanzler 

unverzüglich.zugeloitet. Der Kanzler nimnt sio in eine: 

Beschlußsammlung der Universität auf, . 

Alle Entscheidungen und Informationen der Organe und Gremien 

der Universität, die von allgemeiner Bedeutung für die Mit= 

glieder der Universität sind, werden auf geeiyunete Weise 

öffentlich bekanntgemacht. 

8 83 Verfahren bei der Besetzung von Stellen 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Freie Stellen der Universität, dio zur Desetzung anstehen, , 

werden grundsätzlich öffentlich ausgeschrieben und in der 

Universität bekanntgemacht, 

Dei der Besetzung von wissenschaftlichen Stellen, die Jen 
Fachbereichen gemäß $ A8 Abs.. 1 Nr. B zugeordnet sind, 

schlagen - unbeschadet der Regelungen des $ 814 iiber das 

Berufungsverfahren - die Fachbereichsräte dem Rektor einen 

Bewerber zur Einstellung vor, Der Senat kann zu dem Vorschlag 

Stellung nehmen. Soweit die Zuständigkeit zur Einstellung 

oder Ernennung beim Land liegt, leitet der Rektor den Vor= 

schlag dem zuständigen Minister zu, 
Lex . 

Bei der Besatzung von Stellen in den Zentralen Einrichtun=- 

gen‘ schlägt der Senat dem Rektor einen Bewerber zur Ein. 
stellung vor. Bei der Besetzung von Stellen in der Verwal- 
tung.nimmt der Senat zu dem Vorschlag des Rektors Stellung, 
Die Vorschriften des Landes über die Einstellung von Personal 

und die Rechte der Personalvertretung bleiben unberührt. ° % 

Der Personalrat hat das Recht, on Vorstollungsgesprächen mit Bewerbern, bei deren Einstellung er mithestimmungsberechtigt 
ist, durch Vertreter teilzunchmen, Der Personalrat ist 
rechtzeitig über solche Gespräche zu informieren, 

Bei der Bosetzung wissenschaftlichar Stellen glit 6 84 

Abs.:8 entsprechend. 

) x 

> 

$ 84 Besondere 

(1) Bei der Besetzung freier Hochschullehrerstellen nimmt 

(6 

au» 

‚drfäbrersvorschriften für die Desetzung von 
Hochschullehrerstellen ö 

die 
Universität ihr Vorschlagrrecht durch Vorlage einer Be- 

zufungsliste an den zuständigen Ninister wahr, Die Be- 

zufungsliste soil in der Regel 3 Bewerber in siner festen 

Rangfolge benennen. 

Freie oder freiwerdende Hochschullehrerstelien sind so 
(2) 

rechtzeitig bundesweit öffentlich suszuschreiben, daß sis 
möglichst zum Zeitpunkt ihrer Besetzbarkeit besetzt werden 
können. 

(3) Vor der Ausschreibung legt der zuständige Fachbereich unter 
Beteiligung betroffener Fachbereiche und unter Berücksich- 
tigung der Struktur- und Entwicklungsplanung der Universi- 
tät die genaue Stellenbeschreibung fest, Sie bedarf der Zu= 
stimmung des Senats. Die Stellenbeschreibung ist in der 
Ausschreibung anzugeben. 

(4) Personen, die sich nicht beworben haben, können beider 
Stellenbesetzung nicht berücksichtigt werden. 

(5) Nach einer Vorauswahl unter den Bewerbern, die der Zu= 
stimmung des Fachbereichsrates bedarf, werden die in dia 
engere Wahl genommenen Bewerber zu einer öffentlichen An 

hörung geladen. 

Über alle in dio engers Wahl genomnenen Bewerber sollen 

T
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Gutachten über ihre wissenschaftliche Arbeit eingeholt 

werden. Bei Bewerbern, die Mitglieder der Universität 
Oidenburg sind, müssen 2 Gutachten von auswärtigen Wissen« 

schaftlern stammen. 

(7) Die dem zuständigen Minister vorzulegende Berufungsliste 
ist oinguhend zu begründen. Insbespndere sind die ango- 

wandten Auswahlgssichtspunkte und die für die Rangfolge \ 

innerhalb der Derufungsalisto maßgebonden Gesichtspunkte : 

darzulegen. Alle Gutachten über die vorgeschlagenen a2 ea 

Bewerber sind der Berufungsliste beizufügen. 

(8) Bei Boschlüssen über Berufungsvorschläga sind Fachberoichs- 

zäte w@9Berufungskommissionen aur boschlußfähig, wenn 

— | iii = >  
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mindestens dreiviertol der Mitglieder anwesend sind. Kommt et 

mangels Beschlußfähigkeit kein Beschluß zustande, so ist 

innerhalb einer Woche eine neue Sitzung einzuberufen, bei 

der sich die Boschlußfähigkeit nach $ 79 richtet, 

$ 85 Berufunes- oder Besetzungsverfahren 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(2 

 reichsrat gewählt. 

Entscheidungen über Berufungslisten oder Besetzungsvorschläge vs 

werden durch Derufungs- oder Desetzungskommissionen vorbereitet, 

Berufungskommissionen bestehen im Verhältnis 1 : 2 : 2 aus 

Vertretern der Hochschullehrer, der wissenschaftlichen Mit- 

arbeiter und der Studenten. 

Die Mitglieder der Berufungs- oder Besetzungskommissionen 

werden von den Vertretern der jeweiligen Gruppe im Fachbe- 

Den Organen der Studentenschaft im Fach- 

bereich steht ein Vorschlagsrecht für die studentischen Ver- 

treter zu. Der Fachbereichsrat leitet den Vorschlag für die 

Besetzung der Berufungs- oder Besetzungskommission dem Senat 

"zur Stellungnahme zu. Der Senat kann hiergegen einmalig Ein- 

spruch einlegen. Hat der Senat Einspruch eingelegt, ist über 

den Vorschlag im zuständigen Fachbereich erneut zu beschließen, ; 

Der jeweilige Fachbereichsrat wählt einen weiteren Hochschul- 

lehrer als Vorsitzenden der Berufungskommissionen mit bera- 

tender Stimme. Absatz 3 Satz 2 bis 4 gelten auespFectehd = i 

Die Berufungs- oder Besetzungskommission leitet den Vorschlag 

dem jeweiligen Fachbereichsrat zur Entscheidung zu. 

Hat in einer Berufungs- oder Besetzungskommission ein Vorschlag, 

für den alle Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer gostimmt 

haben, nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefunden, so 

int ‚eine ornaupe Abar mung durchzuführen, bei der auch der 

Vorsitzende Stimmrecht hat. iR % 

Ist ein Berufungsvorschlag von der Berufungs- oder Besetzungs- 

kommission erst aufgrund einer erneuten Abstimmung gemäß Abs. 6 

angenommen worden, und wird er vom Fachbereichsrat gebilligt, _ 

so ist dieser verpflichtet, einen Gegenvorschlag, für den in 

der Berufungs- oder Besetzungskommission bei der erneuten Ab= 

stimmung alle unterlegenen Mitglieder gemeinsam gestimmt haben, 

dem Berufungsvorschlag als Sondervotum beizufügen. 

(8) Der Fachbereichsrat legt dem Senat den Berufungs- oder Be- 
setzungsvorschlag zur Stellungnahme vor. Der_Senat kann hier-:" " mumersnnae 

gegen Einspruch einlegen. Hat der Senat Eins ach eingelegt,....,..- 
so beschliont . 
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der Fachbereichsrat erneut über den Berufungsvorschlagz. 

Findet der Einspruch des Senats gegen einen Berufungsve rschlag hier- 

bei keine Berücksichtigung, so ist der Berufungsvorschlag mit der 
Stellungnahme des Senats dem Kultusminister vorzulegen. 

Siebter Abschnitt: Planung und Haushalt 
  

$ 86 Stmuktur- uni Entwicklungsplanung 

     

      
    
  

(1) Die Universität plant unter Berücksichtigung staatlicher 
Planungen ihre inhaltliche, strukturelle, personelle und 
bauliche Entwicklung über einen Zeitraum von mindestens 
5 Jahren. Sie erarbeitet zu diesen Zweck einen Struktur- 
und Entwicklungsplan und schreibt ihn Jaähriieh fort. 

(2) Der Struktur- und Entwicklungsplan stellt die angestrebte 
Entwicklung der Aufgaben und der Ausbildungskapazität der 

Universität dar und leitet daraus 

- die erforderliche Entwicklung der Organisationseirheiten, 

die Bildung von Schwerpunkten in Forschurs, 
Studiun, 

- die erforderliche Entwicklung der Pers 

- den notwendigen Raumbedarf, 

- den 

- die 

Lehre und 

v 
oralstellen, 

Bedarf an Dienstleistungen und Sachnitteln und 
erforderliche Entwicklung der Verwaltung ab. 

Der Struktur- und Entwicklungsplan beschreibt die für die 

Verwirklichung der Planung erforderlichen Maßnahmen und 

stinnt sie aufeinander ab, ’ : 

Die Fachbereiche, die Zentralen Einrichtungen uni die 

Verwaltung legen vor Ablauf der ersten Jahreshälfte den 

Senat einen Planentwurf für ihren Bereich vor. Auf der G 

lage dieser Entwürfe erarbeitet der Progranmausschuß unter 

(3) 

Mitwirkung des Verwaltungsausschusses den Entwurf eines Struktur- 

und Entwicklungsplanes und leitet ihn dem Zonzil zur Bera- 

tung und dem Senat zur Beratung und Entscheidung zu. Der 

Senat soll jeweils vor Ablauf des Jahres über den Struk- 

 tur- und Entwicklungsplan und dessen Fortschreibung ent-.: 
» 

scheiden. h SE : Fe 

N 
ER N 

 



(4) Nach ‘der Verabschledung des Struktur- und Ent ..cklungsplanes 

durch den Senat veröffentlicht ihn der Rektor. 

  

} 87 Ausstattungsplanung 

(1) Auf der Grundlage des Struktur- und Entwicklungsplanes der 

Universität stellt der Senat Ausstattungspläne für dio Fach- 

bereiche, die Zentralen Einrichtungen und die Verwaltung auf 

und schreibt sie jährlich fort. Sie geben nach Grund- und 

Sonderbedarf gegliedert und unter Berücksichtigung von Mitteln 

Dritter die vorhandenm und die für erforderlich gehaltenen 

Stellen, Sachmittel und Räume oder Flächen an. 

(2) Zur Vorbereitung der Ausstattungspläne leiten die Fachbe- 

reiche, die Zentralen Einrichtungen und die Verwaltung dem 

F i Senat Entwürfe für ihren Bereich zu. Der Ausschuß für Ver- 

waltungsangeiegenheiten des ‚Senats stimmt die Entwürfe auf- 

einander ab und leitet sie dem Senat zur Beratung und Ent- 

scheidung zu. 

3 88 Haushaltsplanung 

(1) Auf der Grundlage des Struktur- und Entwicklungsplanes und 
| . der Ausstattungspläne stellt der Senat jährlich den Voran- 

schlag der Universität zum Entwurf des Landeshaushaltsplans 
| . auf. Der Rektor leitet ihn nach Verabschiedung durch den 

Senat dem zuständigen Minister zu, 

| (2) Die Fachbereiche, die Zentralen Einrichtungen und die Ver. 
, waltung melden auf der Grundlage des Struktur- und Ent=- 

wicklungsplanes und der Ausstattungspläne ihren Haushalts- 
bedarf für das übernächste Jahr bias spätestens zum 30, Sep- 
tember jeden Jahres beim Beauftragten für den Haushalt an. 

| Dieser stellt dio Anmeldungen zusammen und leitet sie dem 
| 3 Ausschuß für Verwaltungsangelegenheiten zu. 

(3) Der Ausschuß für Vorwaltungsangolegenhditen stimmt rs 

x Anmeldungen aufeinander ab und legt dem Senat BER 

SSRn wurf für den Voranschlag der Universität zur Re 

| ’ Entscheidung vor. nenn 

| (4) Der Senat regelt die Einzelheiten dos Haushaltswesens der 
Universität durch eine Haushaltsordnung. % . 
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$ 89 Grundsätze , .r Beschaffung und Verwaltung 

2) Geräte, Bücher und andere Investitionsmittel werden unab- 

hängig von der Zuständirkeit zur Entscheidung über die 

Anschaffung durch Zentrale Einrichtungen beschafft und 

verbleiben in deren Verwaltung.. Das Verfahren wird durch 

eine Ordnung geregelt, die der Senat erläßt. 

(2) Gegenstände, die mit Haushaltsmitteln beschafft werden, 
gehen in das Eisentnm des Landes über, Gegenstände, die 

mit Mitteln Dritter beschafft werden, gehen unbeschadet 

der Verfügungsbefngnis des Dritten in die Treuhandver- 

waltung dex Universität über. Dabei ist zu gewährleisten, 

daß auch andere Mitglieder der Universität zur Nutzung 

berechtigt sind. 

5 90 Inkrafttreten 

Die Grundordnung tritt am Tage ihrer amtlichen Veröffent- 

lichung in Kraft. 

“ar. 

r 

m
 

5
  


